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1 Einleitung 

1.1 Inhalt und Vorgehensweise 

Diese Arbeit verschafft zunächst einen kurzen Überblick über die 
Ziele der „Verordnung (EG) Nr. 1592/2002 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 15. Juli 2002 zur Festlegung gemein-
samer Vorschriften für die Zivilluftfahrt und zur Errichtung einer 
Europäischen Agentur für Flugsicherheit“1. Anschließend stellt sie 
den Ist-Zustand im deutschen Luftrecht dar und bewertet diesen. 

Der Schwerpunkt der Arbeit liegt in der Interpretation der Verord-
nung. Im Kern der Verordnung steht die Errichtung der „Euro-
päischen Agentur für Flugsicherheit - EASA2“. Die Arbeit beschä f-
tigt sich vor allem mit den Aufgaben der Agentur und den Formen 
des Handelns, um diese Aufgaben zu erfüllen. 

Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Auswertung der zeitlichen 
Vorgaben. 

Die Betrachtung beschränkt sich vorwiegend auf den Bereich des 
gewerblichen Flugbetriebes, um den Rahmen der Arbeit einzu-
grenzen. 

 

1.2 Begriffsbestimmungen 

Der Begriff „gewerblicher Flugbetrieb“ wird nicht einheitlich ver-
wendet, sodass hier die Bedeutung aus JAR-OPS1.001 deutsch’ 3 
gelten soll: “Betrieb von Zivilflugzeugen zum Zwecke der ge-
werbsmäßigen Beförderung in Luftfahrtunternehmen“. 

Eine weitergehende Aufschlüsselung des Begriffes „Flugbetrieb“ 
erfolgt zum Beispiel durch die Bestimmungen zum Inhalt des 
Flugbetriebshandbuches in § 25 1. DV LuftBO. Dort werden für 
das Flugbetriebshandbuch Angaben zu Verfahren in verschiedenen 
Situationen (z.B. Notverfahren) und Rahmenbedingungen (z.B. 
Überwachungsaufgaben, Verantwortlichkeiten) gefordert. Somit 

                                                 
1 folgend „Verordnung“ genannt 

2 folgend „Agentur“ genannt 

3 Joint Aviation Requirement – Operations, siehe 3.2.2  
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umfasst „Flugbetrieb“ die (Verfahren zur) Flugdurchführung, Flug-
vorbereitung und Flugnachbereitung. 

 

Im Allgemeinverständnis, aber auch in den hier maßgeblichen Vor-
schriften und Verträgen, wird Europa häufig als feststehender Beg-
riff verwendet. Bei näherer Betrachtung gibt es jedoch Unter-
schiede im Verständnis. Zum Beispiel wird die Türkei häufig zu 
Europa gezählt, obwohl sie sich geographisch fast ausschließlich in 
Asien befindet. Auch Zypern ist geographisch betrachtet eher zu 
Asien zu zählen4.  

Andererseits führt die Europäische Gemeinschaft die Bezeichnung 
„europäisch“ bei ihren Organisationen im Namen, umfasst jedoch 
„nur“ 15 Mitgliedstaaten.  

Je nach Sichtweise - geographisch, politisch, historisch, kulturell 
oder wirtschaftlich - variiert das Verständnis von Europa zwischen 
den 15 EU-Mitgliedern und 41 Teilnehmer an der ECAC, Konfe-
renz der europäischen, zivilen Luftfahrt.  

Anlage 3 zeigt für den Bereich der Luftfahrt verschiedene euro-
päische Gruppierungen, so dass der Umfang des verwendeten „Eu-
ropas“ sich dort i.V.m. dem Kontext entschlüsseln lässt. 

 

1.3 Abgrenzungen 

Die verschiedenen Bereiche der Luftfahrt sind sehr stark mitein-
ander verzahnt, sodass eine Abgrenzung zum Bereich des gewerb-
lichen Flugbetriebs notwendig ist. 

Das Luftfahrtpersonal unterliegt besonderen Bestimmungen (JAR-
FCL) und soll hier nicht weiter betrachtet werden. 

Die Luftfahrzeuge bedürfen der Verkehrszulassung, bestehend u.a. 
aus Musterzulassung und Lufttüchtigkeitszeugnis. Die Bestim-
mungen dazu (z.B.: JAR-21 und JAR-25) sind vornehmlich für 
Herstellungs- und Instandhaltungsbetriebe von Interesse. Die Luft-
fahrtunternehmen schaffen ihre Luftfahrzeuge i.d.R. zweckent-
sprechend (und zugelassen) an, sodass auf diese Bereiche nicht nä-
her eingegangen wird. 

                                                 
4 MicroSoft  Encarta 2003-standard; Schlagwort „Europa“; Kartenmaterial 
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Instandhaltungsbetriebe stellen ein Bindeglied zwischen den Be-
reichen Konstruktion / Herstellung und Flugbetrieb dar. Zum einen 
sind sie auf die Bauvorschriften (JAR-21 und JAR-25) der Be-
reiche Konstruktion und Herstellung angewiesen, zum anderen sind 
sie Teil der Flugbetriebe oder müssen separat unter Vertrag genom-
men werden, um die periodische, ordnungsgemäße Instandhaltung 
zu gewährleisten. Daher werden sie in diese Arbeit einbezogen. 
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2 Ziele der Verordnung (EG) 1592/2002 

Nach Artikel 2 Absatz 1 der Verordnung ist das Hauptziel die 
Schaffung und die Aufrechterhaltung eines einheitlichen, hohen 
Niveaus der zivilen Flugsicherheit in Europa. 

Dazu wird eine „Europäische Agentur für Flugsicherhe it“ einge-
richtet, die EASA. (Artikel 12) 

 

Die Agentur soll ferner zur Erreichung folgender Ziele beitragen: 

1. Hohes, einheitliches Niveau im Umweltschutz 

2. Erleichterung des freien Waren-, Personen und Dienst-
leistungsverkehrs 

3. Steigerung der Kostenwirksamkeit bei Verwaltungen auf 
nationaler und europäischer Ebene 

4. Unterstützung der Mitgliedstaaten gegenüber Verpflich-
tungen aus dem Chicagoer Vertrag (ICAO) 

5. Weltweite Verbreitung der EU-Standpunkte zur zivilen 
Flugsicherheit, Zusammenarbeit mit Drittländern oder Or-
ganisationen 

 

Die Ziele (1 bis 3) decken sich mit den allgemeinen Zielen der Eu-
ropäischen Gemeinschaft aus Artikeln 2, 3 und 65 des Vertrages zur 
Gründung der Europäischen Gemeinschaft6 und bekräftigen die 
Beibehaltung dieser Ziele auch für den Bereich der Flugsicherheit. 

 

                                                 
5 vgl. für Umweltschutz Querschnittsklausel Artikel 6 EG-Vertrag 

6 EG-Vertrag 
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3 Analyse der bestehenden Rechtsstruk-
turen 

3.1 National 

Die Legitimationskette beginnt mit der Gesetzgebungskompetenz. 
Artikel 73 Nr. 6 Grundgesetz (GG) weist dem Bund die ausschließ-
liche Gesetzgebungskompetenz über den Luftverkehr zu. Der Bun-
destag beschloss infolge dessen das Luftverkehrsgesetz (LuftVG). 
In § 1 2. Alternative LuftVG wird die Exekutive zum Erlass weite-
rer Rechtsvorschriften ermächtigt, dabei ist gemäß den in Artikel 
80 Absatz 1 Satz 2 GG aufgestellten Anforderungen der Inhalt, der 
Zweck und das Ausmaß der Ermächtigung zu bestimmen7 (Wesent-
lichkeitstheorie). Mit § 32 LuftVG wird festgelegt, welche Rechts-
verordnungen durch das Bundesministerium8 für Verkehr, Bau- 
und Wohnungswesen erlassen werden. 

3.1.1 Gesetze  

Kern des deutschen Luftrechts ist das Luftverkehrsgesetz. Hierin 
werden zunächst die grundlegenden Regeln für den Luftverkehr 
definiert. Stark vereinfacht: „Wer und was darf unter welchen Vor-
aussetzungen wie in die Luft?“ Des Weiteren werden dort u.a. die 
Bereiche Haftpflicht und Sanktionierungsmaßnahmen (Straf- und 
Bußgeldvorschriften) geregelt. 

Aus dem LuftVG ergibt sich für die Betrachtung zunächst, dass 
Luftfahrzeuge einer Verkehrszulassung bedürfen (§ 2 Abs. 1 S. 1 
LuftVG), dass zum Führen von Luftfahrzeugen eine Erlaubnis 
notwendig ist (§ 4), dass zum gewerbsmäßigen Transport von Per-
sonen oder Sachen eine Betriebsgenehmigung benötigt wird (§ 20) 
und dass die Verfahren zum Betrieb geregelt werden.  

 

Weitere wichtige Gesetze für den Bereich der Luftfahrt sind das 
Gesetz über das Luftfahrt-Bundesamt (LBA-G), das Gesetz zum 
Schutz gegen Fluglärm (FluglärmG) und das Gesetz über die Un-

                                                 
7 Katz, Rdn. 340 

8 laut Artikel 80 GG „Bundesminister“ (nicht Bundesministerium) 
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tersuchung von Unfällen und Störungen bei dem Betrieb ziviler 
Luftfahrzeuge (FlUUG). 

3.1.2 Verordnungen 

Die allgemeinen gesetzlichen Regelungen werden durch eine Viel-
zahl von Rechtsverordnungen konkretisiert. Diese Art der Normen-
setzung findet sich auch im allgemein besser bekannten Straßenver-
kehrsrecht wieder. Dort werden z.B. die maßgeblichen („alltäglich 
relevanten“) Regelungen in der Straßenverkehrs-Ordnung und in 
der  Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung festgelegt. 

Die Luftverkehrs-Ordnung (LuftVO) bestimmt grundlegende Re-
geln, wie „gegenseitige Rücksichtnahme“ (§ 1 Absatz 1) oder die 
Verwendung von einheitlichen Maßeinheiten für Höhenangaben 
und dergleichen (§ 9a) und regelt Verfahren für die Durchführung 
von Flügen. 

Die Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung (LuftVZO) legt die Anfor-
derungen an Gerät, Personal und Flugplätze näher fest. 

Zum Teil werden diese Bereiche in weiteren Rechtsverordnungen 
geregelt:  

• Verordnung zur Prüfung von Luftfahrtgerät (LuftGerPV), 
welche u.a. Vorschriften zur Herstellung (§ 9) und Instand-
haltung (§ 11) beinhaltet. 

• Betriebsordnung für Luftfahrtgerät (LuftBO) verweist für 
den gewerbsmäßigen Betrieb von Flugzeugen umfassend 
auf die JAR-OPS 1 deutsche Fassung. Für Hubschrauber 
gilt JAR-OPS 3 dt., die nicht näher angesprochen wird, da 
sie nur bei wenigen speziellen Verfahren für Hubschrauber 
von der JAR-OPS 1dt. abweicht.   

• Verordnung über Luftfahrtpersonal (LuftPersV)9. 

3.1.3 Durchführungsverordnungen 

Weitergehende Rechtsverordnungen kann das Luftfahrt-Bundesamt 
(LBA) nach § 56 LuftBO und § 21 LuftGerPV für die jeweiligen 
Bereiche erlassen. Diese betreffen derzeit unter anderem Regelun-
gen zur Anwendung der Betriebsordnung für Luftfahrtgerät (5. DV 

                                                 
9 in wesentlichen Teilen ab 01.05.2003 in JAR-FCL übergegangen 
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LuftBO) und Durchführungsbestimmungen zu „Lufttüchtigkeits-
forderungen für Luftfahr tgerät“ (2. DV LuftGerPV). 

Mit beiden Durchführungsverordnungen wird substantiell auf euro-
päische Regelungen verwiesen. 

3.2 International 

3.2.1 Weltweite Verträge 

Schon frühzeitig wurde die Notwendigkeit von internationalen Re-
gelungen für den Flugverkehr erkannt, da mit dem Luftfahrzeug 
großen Entfernungen schnell zu überbrücken waren und damit auch 
häufig der Luftraum und die Einrichtungen anderer Staaten betrof-
fen waren. Aus den „Abkommen über internationale Beförderung“ 
von Warschau, 1929 und dem „Abkommen über die internationale 
Zivilluftfahrt“ (ICAO, Chicago 1944) resultieren Regelungen10, die  
weltweit als Grundlage für den Luftverkehr verwendet werden. 
Diese führen eine Mindestnorm zur Gewähr leistung der Sicherheit 
in der Zivilluftfahrt ein. Im deutschen Recht wurden diese ver-
traglichen Verpflichtungen bei der Gesetzgebung berücksichtigt.  

3.2.2 JAA 

3.2.2.1 Aufgaben und Ziele 

In Deutschland und auch vielen anderen Staaten in Europa werden 
die ICAO-Regelungen national berücksichtigt. Diese Rege lungen 
stellen aber nur eine Mindestnorm dar. Da ein höherer Level für 
den Bereich der zivilen Flugsicherheit erreicht werden sollte, ent-
schlossen sich die Teilnehmer der Konferenz der europäischen, zi-
vilen Luftfahrt (ECAC) 1990 ein Gremium aus den nationalen 
Luftfahrtbehörden die „Joint Aviation Authorities“ (JAA) zu grün-
den. 

 

Ziel ist ein gemeinsames und hohes Sicherheitsniveau in Europa zu 
schaffen, das zudem noch die Arbeit der nationalen Verwaltungen 
erleichtert, in dem alle Mitglieder 

                                                 
10 z.B. Artikel 37 des Abkommens „Annahme internationaler einheitlicher Richt-

linien und Verfahren“ Chicagoer Verträge 
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• auf ein gemeinsames und einheitliches Regelwerk - JAR 
(Joint Aviation Requirement) zurückgreifen können und 

• ihre Prüfungen und Erlaubnisse gegenseitig ane rkennen.  

Dadurch entfällt auch eine erneute Überprüfung (von Personal, Ge-
räten, Organisationen oder Betrieben) bei Verwendung von auslän-
dischen Produkten, Dienstleistungen oder Personal. Dieser Wegfall 
von Doppelüberprüfungen ist nicht nur für die Behörden von Vor-
teil, sondern ermöglicht auch den JAA-anerkannten Luftver-
kehrsteilnehmern eine erhebliche Erleichterung bei der Markt-
teilnahme. 

Folgende Vorschriften der Joint Aviation Authorities sind für diese 
Arbeit von Bedeutung: 

• JAR-OPS 1 regelt umfassend die Verfahren für den gewerb-
lichen Flugbetrieb11. 

• JAR-145 bestimmt die Vorschriften und Verwaltungsver-
fahren für die Genehmigung von Instandhaltungsbetrieben. 

• JAR-21 und JAR-25 enthalten Bauvorschriften. JAR-21 re-
gelt dabei Allgemeines und verweist mit Appendix-D, nach 
einzelnen Luftfahrzeugmustern aufgeschlüsselt, auf die spe-
ziellen Bauvorschriften. Für den gewerblichen Flugbetrieb 
werden in der Regel „Großflugzeuge“ verwendet, welche in 
JAR-25 zusammengefasst sind. Diese Vorschriften zielen in 
erster Linie auf Herstellungsbetriebe ab, sind jedoch auch 
für die Instandhaltungsbetriebe eine wichtige Arbeitsgrund-
lage. Des Weiteren sind sie für diese Betrachtung von Inte-
resse, weil sie nicht nur durch nationales Recht, sondern 
auch durch die Rechtsetzung der EG, Gültigkeit haben.  

3.2.2.2 Rechtliche Stellung 

Die JAA ist aus rechtlicher Sicht eine Stiftung niederländischen 
Rechts mit Sitz in den Niederlanden12. Dies hat zur Folge, dass die 
von ihr aufgestellten Regeln nur für Mitglieder gelten, also nur die 
nationalen Luftfahrtbehörden13 betreffen.  

Deutsche Behörden sind aber gemäß Artikel 20 Absatz 3 GG, „an 
Gesetz und Recht gebunden“, müssen ihr Handeln also auf gesetz-

                                                 
11 „Ops“ steht für Operations 

12 aus VG Braunschweig, 9 A 15/00 vom 13.12.2000, S.7 

13 Anhang 3, Übersicht europäischer Staaten 



 - 14 -  

 

liche Grundlagen zurückführen – Vorbehalt des Gesetzes. Dazu 
zählen die Regeln einer Stiftung niederländischen Rechts (zu-
nächst) nicht. 

In einem Klageverfahren wurde gegen die Anwendung der JAR-
OPS 1 in Deutschland vorgebracht, dass diese nicht durch demo-
kratisch legitimierte Stellen erlassen sei. 

Das OVG Lüneburg hat mit Beschluss14 diese Argumente abge-
lehnt und das Urteil des VG Braunschweig15 bestätigt. Die Vor-
gehensweise, auf in Deutsch veröffentlichte (JAA-) Regelungen zu 
verweisen, ist als rechtens anzusehen. Weiterhin gilt, dass der Ge-
setzgeber wie auch der Verordnungsgeber „die gesetzlichen Tatbe-
stände nicht selbst umschreiben muss, sondern im Wege der Ver-
weisung auf andere Vorschriften Bezug nehmen darf“. Letztlich 
wird eine Verweisung insbesondere dann als verfassungsrechtlich 
unbedenklich angesehen, wenn der Gesetz- oder Verordnungsgeber 
sich nur den Inhalt der anderen Norm zum Zeitpunkt des Gesetzbe-
schlusses oder Erlasses zu Eigen macht wie er zum Bekanntgabe-
zeitpunkt gilt (sog. statische Verweisung) 16. 

Zur Urteilsbegründung wird außerdem ausgeführt, dass die JAR-
OPS 1 

• durch nationale Regelungen der LuftBO modifiziert wird, 
weil die Paragraphen 3, 14, 25, 55 weiterhin und mit Vor-
rang gelten. 

• nur in der deutschen Übersetzung (von 1998) gilt, obwohl 
die englischsprachige Fassung bereits mehrfach geändert 
wurde. 

• nur mit ihrem ersten Teil übersetzt wurde (und gilt) und 
Teil zwei nur in Englisch vorliegt und damit keine Rechts-
wirkung entfaltet. 

Weiterhin hat die gesetzgebende Stelle ihre Befugnisse zur Recht-
setzung nicht abgegeben, sondern, wie man an der differenzierten 
Übertragung der Vorschriften aus dem Englischen sieht, sehr wohl 
ihre Befugnisse wahrgenommen. 

 

                                                 
14 OVG Lüneburg, 12 LA 678/01 9 A 15/00, vom 15. Feb. 2001 

15 VG Braunschweig, 9 A 15/00, vom 13.12.2000 

16 VG Braunschweig, 9 A 15/00, vom 13.12.2000, Seite 6 
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Das Urteil des Verwaltungsgerichts Braunschweig belegt zwar die 
Anwendbarkeit von (z.B.) JAR-OPS 1 in Deutschland, aber es zeigt 
auch, dass die JAA-Vorschriften durch die JAA-Mitgliedstaaten 
nicht überall einheitlich umgesetzt werden. 

So zeigen die folgenden Abbildungen die verschieden weit fortge-
schrittene Anwendung der JARs für den Bereich „Genehmigte In-
standhaltungsbetriebe“ (JAR-145) und „Gewerbsmäßige Beför-
derung von Personen und Sachen in Flugzeugen“ (JAR-OPS 1): 

 

Abbildung 1: JAA, Stand der Umsetzung bei JAR-145 (2003-01) 

 

Abbildung 2: JAA, Stand der Umsetzung bei JAR-OPS 1 (2003-01) 
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3.2.3 EG 

Einen weiteren Weg in Deutschland geltendes Recht zu setzen, er-
öffnet Artikel 23 Absatz 1 Satz 2 GG, auf dessen Grundlage Ho-
heitsbefugnisse an die Europäische Union übertragen werden kön-
nen17 und diese legislativ tätig werden kann.  

 
Abbildung 3: EU Mitglieder (2003-01) 

Die EG hat gemäß Artikel 249 Absatz 1 EG-Vertrag verschiedene 
Möglichkeiten Recht zu setzen, zum Beispiel kann sie Richtlinien 
erlassen. Diese sind für die Mitgliedstaaten nur hinsichtlich der zu 
erreichenden Ziele verbindlich, überlassen den nationalen Stellen 
aber die Wahl  der Form und Mittel bei der Umsetzung18.  

Für einen so sensiblen Bereich wie Flugsicherheit, bei der es auf 
exakte und gleiche Verfahren ankommt, wäre die Regelung per 
EG-Richtlinie mit einer Abgleichung der jeweiligen nationalen 
Umsetzung erforderlich und würde den Zielen der EG „Anglei-
chung innerstaatlicher Rechtsvorschriften“ in Verbindung mit „ge-
meinsame Politik auf dem Gebiet des Verkehrs“ und „Beseitigung 
der Hindernisse für den Warenverkehr (u.a.)“19, entgegenlaufen. 

                                                 
17 Mit dem Gesetz zum Vertrag von Nizza vom 26.02.2001 erfolgt. 

18 Artikel 249 Absatz 3 EG-Vertrag 

19 Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben h) i.V.m. g) und c)  EG-Vertrag 
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Artikel 249 Absatz 1 EG-Vertrag ermächtigt die EG auch Verord-
nungen zu erlassen. Diese sind in allen Teilen verbindlich und ge l-
ten unmittelbar in jedem Mitgliedstaat20, sodass hiermit tatsächlich 
einheitliche Regelungen herbeigeführt werden können. 

 

Für den gewerblichen Flugbetrieb heute maßgebliche EG-Verord-
nungen stammen zum Teil aus der Zeit vor dem Vertrag von 
Maastricht (1992) und wurden noch durch die EWG beschlossen. 
Die EWG wurde durch den Vertrag von Maastricht in EG umbe-
nannt und ist Teil der EU: 

• VO (EWG) Nr. 2407/92 regelt Verfahren für Genehmigung 
und Aufrechterhaltung der Betriebsgenehmigung von ge-
werblichen Luftfahrtunternehmen (unter gewerblichen Luft-
fahrtunternehmen werden dort Lufttransportunternehmen 
verstanden21) und fordert zum Beispiel mit § 9 den Besitz 
eines gültigen Luftverkehrsbetreiberzeugnisses (AOC, Air 
Operator's Certificate) als Voraussetzung für die Betriebs-
genehmigung. Zum Erlasszeitpunkt dieser Verordnung  un-
terlag diese Regelung noch nationalen Vorschriften, inzwi-
schen ist aber eine (nahezu22) einheitliche Regelung mit  
JAR-OPS 1.175) für die JAA-Mitgliedstaaten eingeführt. 

• VO (EWG) Nr. 3922/91 regelt die Harmonisierung von 
technischen Vorschriften und Verwaltungsverfahren in der 
Zivilluftfahrt. Dieser Verordnung kommt in mehrfacher 
Hinsicht eine erhöhte Bedeutung zu, da zum Beispiel gemäß 
Artikel 5 alle Mitgliedstaaten (der EWG) dafür zu sorgen 
haben, dass deren Zivilluftfahrtbehörden der JAA vorbe-
haltlos bis zum 01.01.1992 beitreten. Weiterhin werden ü-
ber Artikel 3 in Verbindung mit Anhang II unter anderem 
die JAR-25 und die JAR-145 für alle Mitgliedstaaten 
rechtsverbindlich und haben damit gegenüber dem jewei-
ligen nationalen Recht Anwendungsvorrang.  

                                                 
20 Artikel 249 Absatz 2 EG-Vertrag 

21 VO (EWG) 2407/92 Artikel 2 Buchstabe b) 

22 wie bereits in 3.2.2.2 dargelegt 
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3.3 Zusammenfassung 

Die Vorschriften für die zivile Flugsicherheit setzen sich zum einen 
aus drei Ebenen von nationalen Vorschriften zusammen: Gesetze, 
Verordnungen und Durchführungsverordnungen. Zum anderen hat 
die EG, damals noch als EWG, von ihrer Rechtsetzungsbefugnis 
Gebrauch gemacht und unter anderem die Verordnungen (EWG) 
Nr. 3922/91 und Nr. 2407/92 erlassen, welche den jeweiligen nati-
onalen Normen gegenüber Anwendungsvorrang haben.  

Als weitere Quelle für Vorschriften muss die JAA berücksichtigt 
werden. Die JAA hat aber den Malus, dass ihre JARs von sich aus 
keine Rechtswirkung entfalten. Diese müssen über die zur Recht-
setzung legitimierten und zuvor genannten Stellen eingeführt wer-
den. 

 

Das Zusammenwirken der aufgezählten Rechtsvorschriften und der 
einzelnen Normen lässt sich anhand der folgenden Schaubilder für 
die Bereiche „Technik“ und „Flugbetrieb“ aufzeigen. 

VO (EWG) Nr. 3922/91

JAR-25

Luft VG

LuftGerPV

2.DV LuftGerPV

JAR-21 dt

§1

§1 II

§2

JAR-145

§11+13

Musterzulassung / Lufttüchtigkeit Instandhaltung

JAR-OPS
1.180

JAR-OPS
1.175

§9

App D

 
Abbildung 4: Zusammenfassung „Technik“ 
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JAR-OPS 1dt

LuftVZO

EWG 2407/92

Luft VG

Luftfahrtbetriebe Verfahren

§20 IV

§61 I

§2 I 1 §32 IV 1

§61 IV
§1

LuftBO

§1 II Nr2 5.DV LuftBO

1.175
„AOC“

„QM“

 
Abbildung 5: Zusammenfassung „Flugbetrieb“  

Nachdem die geltende Rechtsstruktur dargestellt ist, sollen deren 
Stärken, aber auch deren Schwächen, bewertet werden. 

3.3.1 National 

Die Rechtsetzung auf nationaler Ebene hat den großen Vorteil, dass 
die Regelungen eine Nähe zu den Betroffenen aufweisen und damit 
ein konkreter Bezug zum Geregelten bestehen bleibt. Dadurch er-
höhen sich das Verständnis und die Akzeptanz der Regelungen bei 
den Bürgern. 

Für einen Bereich mit vielen internationalen Berührungspunkten 
wie den Luftverkehr ergibt sich jedoch das Problem, dass Produkte 
oder Leistungen aus dem Ausland ggf. einer Überprüfung oder Zu-
lassung bedürfen, was einen hohen Aufwand für die Verwaltung 
aber auch die Anbieter bedeutet, die sich mit ihren Produkten 
Mehrfachprüfungen unterziehen müssen. 

Ein weiteres Problem im deutschen Recht liegt in der Delegierung 
der Befugnis zur Normengebung an verschiedene Stellen (Par-
lament, Minister, Behörde). Zum Teil ergeben sich Regelungen aus 
dem Gesetz, aus (evtl. mehreren) Verordnungen und Durchfüh-
rungsverordnungen, so dass das Auffinden der gesuchten Norm, 
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bzw. aller Bestimmungen zu einem bestimmten Sachverhalt häufig 
erschwert ist.  

3.3.2 JAA 

Die JAA verbesserte europaweit (für die Mitgliedstaaten) die Situa-
tion mit Regelungen für die Flugsicherheit durch den Einsatz von 
Expertengruppen aus den Mitgliedstaaten. Sie schafft umfangreiche 
und einheitliche Regelungen auf einem hohen Niveau für die zivile 
Flugsicherheit.  

Nachteil ist, wie zuvor erwähnt, dass diese Regelungen erst durch 
nationale oder EG-Rechtsetzung Geltung erlangen. 

So ist es als sehr positiv zu bewerten, dass sowohl nationale als 
auch EG-Vorschriften auf JARs verweisen, weil damit einheitliche 
und hochwertige Regelungen Anwendung finden.  

3.3.3 EG 

Die EG kann Recht setzen, das für alle Mitgliedstaaten unmittelbar 
Geltung hat. 

Die Verordnung (EWG) Nr. 3922/91 verweist für den Bereich der 
Musterzulassungsvorschriften auf die JAR-25 und JAR-145. Da-
durch werden diese JARs zu unmittelbar geltendem EG-Recht. Die 
in Artikel 3 i.V.m. Anhang II aufgeführten JARs umfassen jedoch 
nicht den gesamten Bereich der zivilen Flugsicherheit, sondern 
beinhalten lediglich JARs aus dem Sektor der Musterzulassung 
(und Instandhaltung). Für andere Bereiche sind JARs erst in den 
Folgejahren entstanden. 

Dieser Nachteil hätte mit der Erfüllung der Anforderung aus Arti-
kel 5 VO (EWG) 3922/91 „alle (EWG) Mitgliedstaaten sollen der 
JAA beitreten23“ mit der Zeit ausgeglichen werden können. Dort 
haben sich alle Mitglieder mit der Unterzeichnung des Vertrages 
zur JAA verpflichtet, gemäß „Paragraph 3 (b)“ JAA-Vertrag, die 
gesamten und jeweils neusten Regelungen der JAA anzuwenden: 

“Commitments of Authorities: […] Adopt the struc-
ture of the whole set of future JARs and adopt the ex-
isting JARs as their sole codes as soon as possible“. 
(Paragraph 3 (b) JAA-Vertrag) 

                                                 
23 ist erfüllt, siehe Anlage 3 „Europäische Gruppierungen“ 
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Weiterer Nachteil ist hier neben der zähen Einführung des Gesamt-
regelwerkes (JAA), dass die Aktualität (Änderungsstand) der ver-
wendeten JAA-Regelungen nicht mit den im deutschen Gesetzblatt 
bekanntgemachten Vorschriften übereinstimmt.  

 

Vorschrift Stand JAA Stand deutsch 

JAR-21 Amendment 4,  
1 May 2002 

geändert durch Bekanntmachung 
vom 26. März 1999 

JAR-145 Amendment 5, 1 
January 2003 

Bekanntmachung vom 25.10.1994 

JAR-OPS 1 Amendment 5, 
1. March 2003 

geändert durch Bekanntmachung 
vom 20.Sep. 2001 

 

Eine amtliche Übersetzung und damit auch deren Bekanntgabe ist 
weiterhin notwendig, da die Amtssprache in der Bundesrepublik 
Deutschland gemäß § 21 Absatz 1 Verwaltungsverfahrensgesetz 
Deutsch ist und somit nur deutschsprachige Normen Verwendung 
finden. Auch für Vorgaben der EG gilt, dass sie in die Sprache der 
Vertragsparteien zu übertragen sind, um wirksam zu werden. 

Die JAR-25 mit den Vorschriften für die Musterzulassung von 
Großflugzeugen, welche durch Artikel 3 i.V.m. Anhang II der VO 
(EWG) Nr. 3922/91 zu einer europäischem Norm erklärt ist, hat 
keine amtliche Übersetzung. Demnach dürfte sie gar nicht zur An-
wendung kommen. Hier herrscht noch Uneinigkeit zwischen den 
Beteiligten, wer für die Übersetzung zuständig ist (z.B. Kostenfra-
ge). 

In der Praxis kann auf die Anwendung der JAR-25 jedoch nicht zu 
verzichtet werden. Deshalb behilft man sich mit dem Argument, 
dass in dem Bereich der Musterzulassung von Großflugzeugen 
Englisch ohnehin die Arbeitssprache ist.  

 

Gelegentlich wird mit dem Beitritt zur JAA und der damit einge-
gangenen Verpflichtung, deren Regelungen „ohne Vorbehalt“ an-
zunehmen, bemängelt, dass die deutsche Legislative dadurch über-
gangen worden ist. Denn grundsätzlich obliegt die Schaffung von 
Normen dem Gesetzgeber und darf nicht ohne weiteres von der E-
xekutive per Vertrag an nicht demokratisch- legitimierte Stellen ab-
getreten werden. Da der Beitritt aber auch durch Artikel 5 der VO 
Nr. 3922/91 durch die EG/EWG gefordert wurde und der EG die 
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Rechtsetzungskompetenz auf dem betroffenen Rechtsgebiet zu-
steht, erscheint die Abtretung für diesen speziellen Bereich legitim. 

3.4 Resümee 

Das Ziel, in Europa eine einheitliche Regelung für den Bereich der 
zivilen Flugsicherheit einzuführen, ist nur zum Teil erreicht. Zwar 
werden durch die JAA umfassende Regelungen bereitgestellt, doch 
zum einen unterlaufen Mitgliedstaaten die Vereinheitlichung und 
setzen die JARs mit „nationalen“ Änderungen um, zum anderen 
werden die JARs nicht auf dem aktuellen Stand gehalten oder fin-
den noch gar keine Anwendung. Somit wird ein Kernziel der JAA, 
die Vermeidung von Doppelprüfungen, unterlaufen.  

Die Normensetzung durch die EG hat die JAA-Regelungen recht-
lich zwar aufgewertet, doch letztlich das Ziel „einheitliche Rege-
lung“ auch nicht erreicht.  

Die Mitgliedstaaten der EG und der JAA werden weiterhin gegen-
seitig die Einhaltung, Umsetzung und Aktualität der jeweils ver-
wendeten JAR überprüfen müssen. 
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4 Verordnung (EG) Nr. 1592/2002 

4.1 Legitimation  

4.1.1 Legitimation der Verordnung 

Wie bereits ausgeführt, gilt die Verordnung unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat (vgl. Art. 58 der Verordnung und Artikel 249 EG-
Vertrag24) und hat damit gegenüber nationalem Recht Anwen-
dungsvorrang. Sollten nationale Normen entgegenstehen, so dürfen 
sie im Einzelfall nicht mehr angewendet werden. 

4.1.2 Legitimation der Agentur 

Artikel 7 Absatz 1 EG-Vertrag zählt die Organe der EG abschlie-
ßend auf. Diese sind: Europäisches Parlament, Rat, Kommission, 
Gerichtshof und Rechnungshof. Darunter wird die Agentur weder 
genannt, noch die Ermächtigung ausgesprochen, weitere soge-
nannte „vertragsfremde Einrichtungen“ zu schaffen.  

Die Legitimation für die Schaffung von vertraglich nicht aus-
drücklich vorgesehenen Sonderbehörden ist umstritten und wird als 
besonders problematisch angesehen, wenn in diesem Zusammen-
hang hoheitliche Befugnisse übertragen werden25. Drei Begrün-
dungen werden als Kompetenzgrundlage für eine Delegation heran-
gezogen.  

• Zum einen wird die dem Rat und der Kommission zuste-
hende Organisationsgewalt als kompetenzbegründend ange-
führt. Den Organen wird zugesprochen, dass sie zur Bewäl-
tigung ihrer Aufgaben auch die Befugnis haben, Maßnah-
men zu ergreifen (Schluss von der Aufgabe auf die Befug-
nis). 

• Des Weiteren wird mit der Sachkompetenz, den „implied 
powers“, dieser Organe argumentiert. Hierbei ist maß-
gebend, dass die Aufgabe einem Organ zufällt und sich aus 

                                                 
24 Vertrag von Nizza 

25 Heidegen, Rdn. 158 
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dieser Aufgabenzuweisung auch die Befugnis zur Ausglie-
derung ergibt. 

• Zum anderen wird eine Befugnis auch aus Artikel 308 EG-
Vertrag abgeleitet. Dieser ermächtigt den Rat, unter Einha l-
tung bestimmter Verfahren, Vorschriften für die Fälle zu er-
lassen, für die im Vertrag keine Befugnisse vorgesehen 
sind, soweit sie zur Erreichung der Ziele erforderlich sind. 

Andere Stimmen halten die Übertragung von Entscheidungsbefug-
nissen auf eine vertragsfremde Einrichtung für generell unzulässig, 
da sie ihrer Meinung nach ausdrücklich im Vertrag vorgesehen sein 
müsste26. Dieses Argument stützt sich darauf, dass zum Beispiel für 
die Europäische Zentralbank ausdrücklich eine Ermächtigung be-
steht27 und daher für die Einrichtung weiterer Institutionen diese 
Ermächtigung auch explizit ausgesprochen sein müsste. 

Eine Delegationsbefugnis aus der Organisationsgewalt oder aus der 
Sachkompetenz herzuleiten erscheint in diesem Fall fragwürdig, da 
die Gegenseite schlüssig vorbringt, dass der EG-Vertrag die Ein-
richtung von Sonderbehörden sehr wohl kennt und willentlich kei-
ne weiteren Institutionen schafft. 

Für die Einrichtung solcher Behörden spricht die Regelung gemäß 
Artikel 308 EG-Vertrag. Diese schließt die beschriebene Lücke in-
dem eingeräumt wird, dass im Vertrag nicht alle erforderlichen Be-
fugnisse fixiert werden konnten und nötigenfalls geeignete Vor-
schriften erlassen werden können. Da diese Norm als Generaler-
mächtigung verstanden werden kann und einen sehr großen Hand-
lungsspielraum eröffnet, unterliegt sie engen Anwendungsvoraus-
setzungen. 

Der EuGH hat 1956 in den sog. „Meroni“ -Urteilen28 die Übertra-
gung von Entscheidungsbefugnissen grundsätzlich nicht ausge-
schlossen und einige bis heute gültige Grundsätze für eine zulässi-
ge Delegation aufgestellt. Maßgeblich ist dabei,  

• dass nur genau umgrenzte Ausführungsbefugnisse übertra-
gen werden können,  

• dass das übertragende Organ die volle Aufsicht ausübt und  

                                                 
26 Calliess Rdn. 33 ff. 

27 Artikel 8 EG-Vertrag 

28 „Meroni I“, Rs. 9/56 (Fn.20),S36 ff.; ”Meroni II”, Rs. 10/56 (Fn.20), S.75 ff.  
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• dass der Rechtsschutz nicht geschmälert wird29. 

Diese Grundsätze sind bei der Errichtung der Agentur berücksich-
tigt worden. Ihre Befugnisse werden mit, von der EG zu erlassen-
den30, Durchführungsbestimmungen klar umgrenzt. Die Agentur 
erstellt jährlichen einen allgemeinen Tätigkeitsbericht31 und der 
Rechtsschutz bleibt, trotz Einrichtung von Beschwerdekammern32, 
gewahrt, da Artikel 41 Absatz 1 den Weg zum (Europäischen) Ge-
richtshof weiterhin ermöglicht, gewahrt.  

Inzwischen gibt es 15 Sonderbehörden33, sodass die Praxis zeigt, 
dass die Einrichtung von Sonderbehörden durchaus statthaft ist.  

4.2 Struktur der Verordnung 

Die Verordnung gliedert sich in vier Kapitel, eine Einleitung und 
zwei Anhänge. 

Kapitel eins enthält die Grundsätze: Geltungsbereich (Artikel 1), 
Ziele (Artikel 2) und Begriffsbestimmunen (Artikel 3). 

 

Kapitel zwei führt die grundlegenden Anforderungen auf: Anwend-
barkeit (Artikel 4), Lufttüchtigkeit (Artikel 5), Umweltschutz (Ar-
tikel 6), Flugbetrieb und Flugbesatzung (Artikel 7), Anerkennung 
(Artikel 8, 9), Flexibilitätsbestimmungen (Artikel 10) und Infor-
mationsnetz (Artikel 11). 

 

Im Kapitel drei wird die Europäische Agentur für Flugsicherheit 
mit ihren Aufgaben (Artikel 12-18), innerem Aufbau (Artikel 19-
42), ihrer Arbeitsweise (Artikel 43-47) und den Finanzvorschriften 
(Artikel 48-53) festgelegt. 

 

Das vierte Kapitel umfasst die Schlussbestimmungen (Artikel 54-
58), u.a. mit der Festlegung des Zeitpunktes der Tätigkeitsauf-
nahme durch die Agentur (Artikel 56), der Aufhebung bestimmter 

                                                 
29 Calliess, Rdn. 28 f. 

30 Artikel 14 Absatz 1 Satz 1 

31 Artikel 24 Absatz 2 Buchstabe b) 

32 Artikel 31 ff 

33 siehe http://www.europa.eu.int/agencies/index_de.htm 
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Rechtsvorschriften der (damals noch) EWG (Artikel 57) und dem 
Inkrafttreten (Artikel 58) der Verordnung. 

 

Die den Kapiteln vorangestellten Begründungserwägungen weisen 
zunächst auf die formelle Rechtmäßigkeit der Verordnung hin, in 
dem auf die Befugnis zur Rechtssetzung durch die EG nach Artikel 
80 Absatz 2 EG-Vertrag, auf die Beteiligung der Ausschüsse nach 
Artikeln 262 und 265 sowie die Einhaltung der Verfahren zur An-
nahme eines Rechtsaktes nach Artikel 251 hingewiesen wird. Des 
Weiteren sind, entsprechend den Anforderungen gemäß Artikel 
253, Verordnungen mit Gründen zu versehen. Diese haben keine 
verbindliche Wirkung, können jedoch, wenn eine Bestimmung 
nicht eindeutig ist, die teleologische Auslegung34 erleichtern, da die 
Gründe, die zu der auslegungsbedürftigen Bestimmung geführt ha-
ben, auch mehr über den Sinn und Zweck der Bestimmung aussa-
gen. 

 

Anhang I führt grundlegende Anforderungen an die Luft tüchtigkeit 
gemäß Artikel 5 auf. 

Anhang II spezifiziert die Anwendbarkeit für die in Artikel 4 ge-
nannten Luftfahrzeuge und nimmt summa summarum Luftfahr-
zeuge ohne Bedeutung für den gewerblichen Luftverkehr aus dem 
Anwendungsbereich dieser EU-Verordnung heraus. 

4.3 Aufgaben 

Die Aufgaben der Agentur lassen sich aus Kapitel drei und dort 
vorwiegend aus Artikel 12 der Verordnung entnehmen. 

4.3.1 Die Agentur 

4.3.1.1 Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe a) 

Zu den Funktionen der Agentur verhält sich Artikel 12 Absatz 2 
Buchstabe a) wie folgt: 

                                                 
34 Katz, Rdn. 114 
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„Sie nimmt alle unter Artikel 1 Absatz 1 fallenden 
Aufgaben wahr und erstellt Gutachten zu allen ein-
schlägigen Angelegenheiten.“ 

 

Artikel 1 Absatz 1 definiert jedoch keinerlei Aufgaben, sondern 
benennt lediglich die Bereiche für die die Verordnung gelten soll 
Es handelt sich dabei zum Beispiel um „die Konstruktion, die Her-
stellung, die Instandhaltung und den Betrieb von luftfahrt-
technischen Erzeugnissen“. 

An dieser Stelle einfach anzunehmen, dass Artikel 1 Ab satz 1 nicht 
nur Bereiche der Luftfahrt aufführt, sondern darüber hinaus Aufga-
ben enthält, ist insofern abwegig, als die Agentur eine solche Auf-
gabenzuweisung gar nicht wahrnehmen könnte, da sie weder mit 
„der Konstruktion“, „der Herstellung“ oder anderen in Artikel 1 
Absatz 1 aufgeführten „Aufgaben“ befasst ist.  

Eine Auslegung der Norm verbietet sich an dieser Stelle, da der 
Wortlaut in Artikel 12 eindeutig ist35. Ein Rückschluss aus den ge-
nannten Bereichen auf entsprechende Aufgabenzuweisungen wi-
derspräche dem Grundsatz, jedwedes Verwaltungshandeln auf kla-
re und eindeutig formulierte Gesetze zurückführen zu können und 
zu müssen. 

 

Für die Möglichkeit einer Auslegung der Norm könnte jedoch 
sprechen, dass die Verordnung aus dem Englischen übertragen 
wurde und Übersetzungsfehler aufgetreten sein könnten. Denn im 
englischsprachigen Originaltext lautet Artikel 12 Absatz 2 a) wie 
folgt: 

 

                                                 
35 Katz, Rdn 111 
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Abbildung 6: Artikel 12 Absatz 2 EU-VO1592/2002, engl. Original 

„... undertake any task“ entspricht der Übersetzung mit „alle Auf-
gaben wahrnehmen“, so dass hieraus keine neuen Aufschlüsse er-
folgen – selbst dann nicht, wenn „any“ alternativ mit „jegliche“ ü-
bersetzt werden würde. 

Bleibt der zweite Teil: „… on all matters covered by …“ heißt ü-
bersetzt: „… in allen [davon] berührten Belangen …“. Die deutsche 
Fassung, der Verordnung verwendet dafür „... [Gutachten] zu allen 
einschlägigen Angelegenheiten“, bezieht „all matters covered“ da-
mit jedoch ausschließlich auf Gutachten. 

 

 
Abbildung 7: Artikel 1 Absatz 1 EU-VO1592/2002, engl. Original 
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Meines Erachtens ist die Übersetzung der deutschen Fassung nicht 
gut getroffen, denn sowohl „any task“ als auch „opinions“ sind im 
englischen Original mit „… on all matters covered by…“ ver-
knüpft.  

In der deutschen Fassung hingegen wird ausschließlich auf „alle 
unter Artikel 1 … fallenden Aufgaben“ verwiesen.  

„Sie nimmt alle unter Artikel 1 Absatz 1 fallenden 
Aufgaben wahr und erstellt Gutachten zu allen ein-
schlägigen Angelegenheiten.“ 

(Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe a)) 

So ist der Sinn des Originals folgender Maßen eher getroffen:  

„der Agentur obliegen jegliche Aufgaben zu den in 
Artikel 1 Absatz 1 angesprochenen Belangen sowie die 
Erstellung von Gutachten zu diesen.“  

(eigener Übersetzungsvorschlag) 

Damit ist eine Aufgabenzuweisung in der Originalfassung des Ar-
tikels 12 Absatz 2 Buchstabe a) erfolgt und diese Aufgaben umfas-
sen alle für die zivile Luftfahrt36 relevanten Bereiche. 

Zu beachten bleibt dabei, dass die Übersetzung lediglich zur Sinn-
findung der Norm dienen kann, da, wie zuvor beschrieben, aus-
schließlich die deutsche Fassung Rechtswirkung entfa ltet. 

 

4.3.1.2 Generelle Aufgaben 

Nachdem der Agentur gemäß Artikel 12 Absatz 2 a) jegliche Auf-
gaben für die Bereiche der zivilen Luftfahrt übertragen worden 
sind, werden unter b) bis e) die Handlungsformen mit denen diese 
Aufgaben erfüllt werden können näher dargestellt.  

b) Die Agentur unterstützt die Kommission durch Ausarbeitung 
von Maßnahmen. Dies können zum Beispiel Gesetzesentwürfe 
sein, welche von Parlament und Rat beschlossen werden.  

                                                 
36 Artikel 1 Absatz 2 nimmt Militär, Zoll, Polizei u.ä. aus den Regelungen dieser 

Verordnungen heraus 
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c) Die Agentur kann erforderliche Maßnahmen, z.B. Erlass von 
Rechtsvorschriften, ergreifen, sofern diese Befugnisse durch 
gemeinschaft liche Rechtsvorschriften übertragen werden.  

d) Die Agentur wird beauftragt, Inspektionen und Untersuchungen 
im Rahmen ihrer Aufgaben durchzuführen. 

e) Die Agentur übernimmt die Vertretung der (EG) Mitglieder bei 
der ICAO und anderen Gruppierungen. 

 

Diese generellen Aufgaben und Formen des Handelns werden für 
konkrete Bereiche weiter ausformuliert. Die Bereiche der zivilen 
Luftfahrt werden dabei regelmäßig in 2 Gruppen untergliedert: 

Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a) fasst die Bereiche zusammen, die 
mit Bauvorschriften zusammenhängen: „die Konstruktion, Her-
stellung, Instandhaltung und der Betrieb von luftfahrttechnischen 
Erzeugnissen, Teilen oder Aus rüstungen sowie Personen und Orga-
nisationen, die damit befasst sind“. Für diese Bereiche enthält die 
Verordnung bereits eine Vielzahl von Konkretisierungen. In den 
Artikeln 5, 14 Absatz 2, 15 und in Anhang I werden für die Zulas-
sung und die Lufttüchtigkeit eingehende Regelungen festgelegt. 

Der für diese Betrachtung jedoch maßgebliche Bereich „gewerb-
licher Flugbetrieb“ ist unter Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b) ent-
halten: „Personen und Organisationen, die mit dem Betrieb von 
Luftfahrzeugen befasst sind“. 

4.3.2 „Gewerblicher Flugbetrieb“ 

4.3.2.1 Übergangsregelung 

Die Aufgaben und Handlungsformen ergeben sich für den gewerb-
lichen Flugbetrieb zunächst ausschließlich aus der generellen Zu-
weisung in Artikel 12 Absatz 2, da gemäß Artikel 7 konkrete Rege-
lungen für diesen Bereich noch nicht bestehen. 

„Hinsichtlich der Grundsatzreglungen, der Anwend-
barkeit und der grundlegenden Anforderungen für die 
im Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b) erfassten Bereiche 
legt die Kommission so bald wie möglich dem Euro-
päischen Parlament und dem Rat geeignete Vor-
schläge vor.“ 

(Artikel 7) 
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Um diese Regelungslücke vorübergehend zu schließen, wird in Ar-
tikel 56 Absatz 3 die Ausübung der entsprechenden Aufgaben 
durch die Agentur per Arbeitsverfahren zugelassen. 

4.3.2.2 Zukünftige Regelung 

Für die nahe Zukunft lassen sich aus Artikel 7, den generellen Auf-
gaben aus Artikel 12 Absatz 2 und in Analogie zu den bereits ein-
geführten Regelungen37 folgende Hauptaufgaben herleiten.  

Die Agentur: 

1. fertigt Entwürfe in Form von Stellungnahmen38 an die Kom-
mission bezüglich: 

• Grundsatzregelungen 

• grundlegenden Anforderungen  

• Anwendbarkeit 

• Erlass von Durchführungsbestimmungen  

2. ergreift erforderliche Maßnahmen, sofern die Befugnis dafür er-
teilt wird39: 

• erarbeitet Spezifikationen 

• erarbeitet Nachweisverfahren 

• erarbeitet Anleitungen für Anwendung dieser Vorschrift 
und etwaiger Durchführungsbestimmungen 

• trifft Entscheidungen zur Anwendung der Vorschriften 

3. führt Inspektionen und Untersuchungen 

• zur Erfüllung ihrer Aufgaben40 durch 

• bei nationalen Luftfahrtbehörden in Bezug auf die Einhal-
tung der Normung dieser Verordnung sowie deren Durch-
führungsbestimmungen41 durch 

                                                 
37 für den in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a) genannten Bereich 

38 Artikel 12 Absatz 2 b)  i.V.m. Artikel 13 a) und Artikel 14 Absatz 1 

39 Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe c) und folgend analog zu Artikel 13 Buchsta-
ben b) und c) 

40 Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe d) 

41 Artikel 16 Absatz 1  
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4.3.2.3 Core Groups  

Für die Erarbeitung dieser Vorschriften, Verfahren und Anlei-
tungen sind Expertengruppen für jeden Bereich eingerichtet, soge-
nannte Core Groups (CG).  

Der gewerbliche Flugbetrieb wird von der CG 1 bearbeitet. Für 
diesen Bereich bestehen wie bereits dargestellt noch keine kon-
kreten Regelungen, sodass zunächst die grund legenden Anfor-
derungen gemäß Artikel 7 festgelegt werden müssen.  

Die CG 1 (Flugbetrieb) hat dazu die „Essential Requirements for 
Operations“ abschließend formuliert42 und befindet sich in Abstim-
mungsgesprächen mit der CG 2 (Zulassung von Flugbesatzungen). 
Die Essential Requirements (ER) beider Core Groups ergänzen die 
Verordnung in den Belangen des Artikel 7. Sie stehen somit auf der 
gleichen rechtlichen Ebene wie die Verordnung und müssen der 
Kommission als Stellungnahme übermittelt43 werden, um vom Rat 
und vom Europäischen Parlament gebilligt zu werden. 

Weiterreichende Regelungen, z.B. Durchführungsbestimmungen 
(Implementation Rules, IR), befinden sich bei allen Core Groups 
im Entwurfsstadium und werden noch von der Kommission44 zu 
erlassen sein. 

                                                 
42 Stand 02.05.2003 

43 Artikel 14 Absatz 1 

44 Artikel 14 Absatz 2 „… und der von der Kommission erlassenen Durchfüh-
rungsbestimmungen“ (analog, weil hier für Zulassungsverfahren) 
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5 Zeitkritische Maßnahmen 

Die Betrachtung der Zeitkomponente ist für diese Arbeit von be-
sonderer Bedeutung, weil die Verordnung erst vor kurzem in Kraft 
getreten ist (28.09.2002)45 und für bestimmte Bereiche zum einen 
Forderungen an Termine knüpft, zum anderen bestehende Normen 
aufhebt. 

Interessant ist dabei, inwieweit diese Zeitvorgaben dringende Maß-
nahmen erfordern.  

 

5.1 „Flugbetrieb“ 

Die Bereiche Flugbetrieb und Zulassung von Flugbesatzungen46 
sind bisher noch nicht eingehend durch die Verordnung geregelt. 
Artikel 7 legt daher fest, dass die Kommission dem Europäischen 
Parlament und dem Rat „so bald wie möglich“ Vorschläge hin-
sicht lich dieser Regelungen vorlegt. 

„So bald wie möglich“ wird in Absatz 2 Satz 2 der Begründungs-
erwägungen näher ausgeführt und fordert, dass die „grundlegenden 
Anforderungen“ für die genannten Bereiche binnen eines Jahres 
nach Inkrafttreten erarbeitet sein „sollten“. Diese Terminierung 
fällt auf den 28.09.2003. 

Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die der Verordnung vorange-
stellten Begründungserwägungen keine normative Wirkung haben. 
Daher ist eine strikte Einhaltung des Termins nicht zwingend erfor-
derlich. Diese Ansicht wird auch durch die Wortwahl „sollte“ in 
der Begründungserwägung gestützt.  

Die Norm hingegen bestimmt mit „so bald wie möglich“, dass kein 
Aufschub erlaubt ist, sofern nicht dringende Gründe entgegen-
stehen. Somit ist ein (langfristiges) Hinausschieben der Erarbei-
tung, entweder gesetzeswidrig oder aber mit wichtigen Gründen zu 
belegen. 

                                                 
45 gemäß Artikel 57 Satz 1 am 20. Tag nach der Veröffentlichung, veröffentlicht 

wurde im Amtsblatt am 07.09.2002, tritt damit am 28.09.2002 in Kraft  

46 gem. Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b) 
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Für eine baldige Erarbeitung spricht auch, dass die Kommission die 
Entwürfe nicht selbst erarbeitet. Nach Artikel 14 Absatz 1 lässt sich 
die Kommission durch die Agentur unterstützen, die die Entwürfe 
in Form von Stellungnahmen erarbeitet. Die Agentur ist zzt. jedoch 
noch nicht arbeitsfähig, sodass die Erarbeitung von Entwürfen bei 
den international zusammengestellten Core Groups liegt und schon 
deshalb, aus organisatorischer Sicht, zeitaufwendig ist. Um zum 
angestrebten Termin diese Entwürfe zu verabschieden, ist eine bal-
dige Fertigstellung der Stellungnahmen nötig. 

 

Für den Fall, dass dringende Gründe zutreffen, bzw. solange die 
Erarbeitung nicht erfolgt ist, regelt Artikel 56 Absatz 3 übergangs-
weise: 

„Bis zur Annahme der grundlegenden Anforderungen 
gemäß Artikel 7 kann abweichend von Artikel 4347 die 
Ausübung der entsprechenden Aufgaben durch die 
Agentur gemäß Arbeitsverfahren erfolgen, die mit den 
gemeinsamen Luftfahrtbehörden vereinbart werden.“ 

(Artikel 56 Absatz 3) 

Diese Regelung eröffnet die Möglichkeit, ohne „Annahme der 
grundlegenden Anforderungen“ auf Ebene von Arbeitsverfahren 
tätig zu werden. Jedoch sind auch für die geforderten Arbeitsver-
fahren Absprachen zwischen der Agentur und den nationalen Be-
hörden nötig. Diese bilateralen Arbeitsverfahren bergen die Gefahr, 
dass dabei wieder nationale Lösungen zur Anwendung gelangen 
und Zulassungen und Zeugnisse gegenseitig nicht ohne weiteres 
anerkannt werden. 

 

5.2 „Technische Bereiche“ 

Mit Artikel 57 Absatz 1 der Verordnung wird (u.a.) Anhang II der 
Verordnung (EWG) Nr. 3922/9148 zum 28.09.2003 aufgehoben. 
Damit wird (u.a.) den Vorschriften JAR-25 und JAR-145 der Status 
der EG-Norm entzogen. Die Rege lungen dieser Bereiche fallen 

                                                 
47 Verfahren für Stellungnahmen, Zulassungsspezifikationen und Anleitungen 

48 s. Anlage 2 
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somit wieder in den Bereich der nationalen Normen zurück, es sei 
denn, höherrangiges Recht regelt diese Belange.  

Ein solch höherrangiges Recht ist z.B. Artikel 56 Absatz 1. Dem-
nach übernimmt die Agentur die Zulassungsaufgaben nach Artikel 
15 am selben Tag an dem die EG-Normen aufgehoben werden. Die 
Normen verbleiben somit zeitlich lückenlos auf EG-Ebene.  

Artikel 56 Absatz 2 räumt den Mitgliedstaaten eine Übergangszeit 
von 42 Monaten49 ein, in der weiterhin Zulassungen und Zeugnisse 
ausgestellt werden können, wenn dies nach den Durchführungsbe-
stimmungen der Kommission erfolgt. 

Sowohl für die Anwendung von Artikel 15 als auch für die An-
wendung der Übergangsregelung werden Durchführungsbestim-
mungen der Kommission benötigt. Diese Implementation Rules 
befinden sich im Entwurfsstadium und sind noch nicht von der EG 
verabschiedet und somit auch noch nicht anwendbar. 

Damit auch ab dem 28.09.2003, trotz fehlender EG-Normen, Zulas-
sungen durchgeführt werden können, eröffnet Artikel 57 Absatz 2 
i.V.m. Artikel 8 Absatz 2 die Möglichkeit, nationale Normen anzu-
wenden. 

 

Ein dringender Handlungsbedarf ergibt sich demzufolge dort, wo 
(ab 28.09.2003) keine nationalen Normen vorhanden sind. Die be-
trachteten Normen aus Anhang II der Verordnung (EWG) Nr. 
3922/9150 sind, wie die Abbildung 451 zeigt, auf verschiedene Wei-
se in die Rechtsstruktur eingebunden.  

Die 2. DV LuftGerPV verweist direkt auf JAR-25, sodass die JAR-
25 damit auch eine nationale Norm darstellt52 und die Zulassung 
von Großflugzeugen möglich ist. 

Die §§ 11 und 13 LuftGerPV verweisen hingegen auf jene JAR-
145 aus der Verordnung (EWG) Nr. 3922/91 und nicht direkt auf 
die JAR-145 (die in Deutsch veröffentlich ist). Diese Verweisung 
hat nun keinen Bestand mehr, da die EG-Norm durch Artikel 57 
aufgehoben ist.  

                                                 
49 endet am 28.03.2007 

50 JAR-25 und JAR-145 

51 Seite 18 

52 Anmerkung: Das Problem wegen fehlender Übersetzung besteht weiterhin. 
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Damit können nach § 11 LuftGerPV, die für die Durchführung von 
gewerblichem Flugbetrieb notwendigen Instandhaltungsprüfungen, 
nicht nach diesen (EG-)Vorschriften durchgeführt werden.  

Weiterhin entfällt eine wichtige Genehmigungsgrundlage für die 
Instandhaltungsbetriebe: 

„Ein Instandhaltungsbetrieb für Luftfahrtgerät wird 
vom Luftfahrt-Bundesamt genehmigt, wenn die Vor-
aussetzungen der JAR-145 in der jeweils jüngsten im 
Amtsblatt der EG bekanntgemachten Fassung vorlie-
gen.“ 

§ 13 Absatz 1 LuftGerPV 

Hier besteht dringender Handlungsbedarf! 

5.3 Lösungen 

5.3.1 Kommission 

Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat 
rechtzeitig die Entwürfe für den Bereich Instandhaltungsbetriebe 
vor, um sicherzustellen, dass bis zum 28.09.2003 Regelungen für 
den Bereich JAR-145 verabschiedet werden. 

Diese Lösung scheint wenig wahrscheinlich.  

Der Bereich „Instandhaltung“ ist sehr umfangreich und wird bis-
lang durch verschiedene Rechtsvorschriften geregelt. Daher arbei-
ten mehrere Core Groups daran, mit den neuen Regelungen auch 
eine Zusammenziehung dieser Bereiche zu erreichen und „Instand-
haltung“ zusammenfassend zu regeln.  

Die Arbeiten dieser Core Groups sind noch nicht abgeschlossen, 
sodass andere Lösungen herangezogen werden müssen. 

5.3.2 National 

Wie bereits dargestellt, eröffnet Artikel 57 Absatz 2 i.V.m. Artikel 
8 Absatz 2 die Möglichkeit, nach nationalem Recht zu verfahren. 
Da maßgebliche Normen zum 28.09.2003 wegfallen und dieser Be-
reich in deutschem Recht dann nicht mehr hinreichend geregelt ist, 
werden neue Normen benötigt.  

Am naheliegendsten ist, die bereits bestehende JAR-145 weiterhin 
anzuwenden. Jedoch müsste diese dazu direkt ins deutsche Recht 
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eingebunden werden, z.B. durch Änderung der bisherigen Verwei-
sungen in §§ 11 und 13 LuftGerPV 

JAR-145 in der jeweils jüngsten im Amtsblatt der EG 
bekanntgemachten Fassung 

§ 13 Absatz 1 LuftGerPV 

in Verweise, die auf die Fassung der JAR-145 der JAA führen. 
Damit könnte u.a. der aktuelle Stand der Vorschrift verwendet 
werden. Nachteil dieser Lösung ist, dass es an einer deutschen Fas-
sung mangelt.  

Eine solche Lösung findet bereits bei den Regelungen nach JAR-25 
i.V.m. § 1  2. DV LuftGerPV Anwendung. 

Alternativ könnte die JAR-145-Übersetzung der EG als Grundlage 
für eine Bekanntmachung im Bundesanzeiger herangezogen wer-
den und die Verweisungen sich auf diese beziehen. 

 

5.3.2.1 Gesetz 

Zunächst besteht die Möglichkeit, dass der Bundestag ein entspre-
chendes Gesetz verabschiedet. Dieser hat jedoch mit § 32 Absatz 4 
Nr. 1 LuftVG die Regelung für diesen Bereich an das Bundesmi-
nisterium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen übertragen, so-
dass eine Regelung von dieser Seite unwahrscheinlich ist. 

 

5.3.2.2 Verordnung 

Das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen 
hat die hier maßgebliche Rechtsverordnung LuftGerPV erlassen. In 
den §§ 11 und 13 LuftGerPV wird bisher auf die Anforderungen 
nach “JAR-145 in der jeweils jüngsten im Amtsblatt der EG be-
kanntgemachten Fassung”53 verwiesen. 

Es bietet sich an, an dieser Stelle die Verweisung zu ändern, da es 
zum einen nur einen geringen Aufwand bedeutet und zum anderen 
zu geringeren Irritationen führt, wenn die “neue” Regelung an be-
währter Stelle zu finden ist. 

                                                 
53 § 13 Absatz 1 LuftGerPV 
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5.3.2.3 Durchführungsverordnung 

Es kommt noch eine weitere Lösung in Frage. Nach § 21 Luf-
tGerPV wird das Luftfahrt-Bundesamt ermächtig “weitere Einzel-
heiten zur Durchführung dieser Verordnung durch Rechtsver-
ordnung” zu regeln.  

Da zum 28.09.2003 die §§ 11 und 13 LuftGerPV den Regelungs-
gehalt bezüglich JAR-145 verlieren und eine Regelungslücke ent-
steht, ist eine Ersatzregelung mit einer Durchführungsverordnung 
zur LuftGerPV denkbar, welche die bisherigen §§ 11 und 13 Luf-
tGerPV ersetzt.  

Dabei kann analog § 1 2. DV LuftGerPV eine Durchführungsver-
ordnung die Verweisung direkt auf die Norm der JAA führen und 
somit den Reglungsgehalt der §§ 11 und 13 LuftGerPV wieder-
herstellen.  

 

Die Änderung der §§ 11 und 13 LuftGerPV auf ministerieller Ebe-
ne erscheint zeitlich durchführbar und verhindert Irritationen bei 
der Normenfindung. Daher ist sie den anderen Lösungen vorzuzie-
hen. Andernfalls verblieben die §§ 11 und 13 LuftGerPV in der 
Rechtsverordnung, obwohl sie keinen Regelungsgehalt mehr besi-
tzen. Eine Neuregelung mit einer weiteren Durchführungs-
verordnung würde die ohnehin schon schwierige Normenfindung 
weiter erschweren. 

 

 

Sowohl für die technischen Bereiche, als auch für die Bereiche 
Flugbetrieb und Zulassung von Flugbesatzungen muss bei den  
Übergangslösungen beachtet werden, dass es sich um eine mög-
lichst kurzandauernde Anwendung dieser Lösungen handeln sollte. 
Andernfalls würde es mit der Anwendung nationaler Normen -  
auch eine Anwendung von JARs stellt wegen nationaler Eigenhe i-
ten keinen wirklichen Standard dar - einen Rückschritt für die Ziel-
setzung, ein einheitliches und hohes Niveau in der zivilen Flug-
sicherheit in Europa zu schaffen, bedeuten. 
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5.4 Schlusswort 

 

Die Arbeit stellte zunächst die derzeitigen rechtlichen Strukturen 
dar. Dabei wurden die Vorteile internationaler Normen, aber auch 
Probleme bei deren Einführung bzw. Umsetzung, herausgearbeitet. 

Mit Erlass der Verordnung (EG) Nr. 1592/2002 wird der richtige 
Weg eingeschlagen, da hierdurch zentral einheitliche und gemein-
same Bestimmungen erarbeitet werden, die auch rechtlich verbind-
lich sind. Die rechtlich schwache Stellung ist das große Manko der 
JAA. 

Die aufgezeigten Probleme sind zwar schwerwiegend, weil sie den 
gewerblichen Flugbetrieb lahm legen könnten, doch eine wirksame 
Abhilfe wäre sowohl mit einer vom LBA zu erlassenden Durchfüh-
rungsverordnung, als auch mit der Änderung der Verordnung zur 
Prüfung von Luftfahrgerät durch das Bundesministerium für Ver-
kehr, Bau- und Wohnungswesen möglich. 
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VI. Anlagen 

Anlage 1 Verordnung (EG) Nr. 1592/2002 

 
VERORDNUNG (EG) NR. 1592/2002 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES  

vom 15. Juli 2002  

zur Festlegung gemeinsamer Vorschriften für die Zivilluftfahrt und zur Errichtung einer Eu-

ropäischen Agentur für Flugsicherheit  

 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

Amtsblatt Nr. L 240 vom 07/09/2002 S. 0001 - 0021  

 
DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER 
RAT DER EUROPÄISCHEN UNION - 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro-
päischen Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 80 
Absatz 2, 

auf Vorschlag der Kommission(1), 

nach Stellungnahme des Wirtschafts - und Sozial-
ausschusses(2), 

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Ve r-
trags(3), 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Im Bereich der Zivilluftfahrt sollte für die euro-
päischen Bürger ein einheitliches und hohes 
Schutzniveau jederzeit gewährleistet sein; hierzu 
sind gemeinsame Sicherheitsvorschriften zu er-
lassen, und es ist sicherzustellen, dass Er zeug-
nisse, Personen und Organisationen, die in der 
Gemeinschaft im Umlauf bzw. tätig sind, diese 
Vorschriften sowie die geltenden Umwelt-
schutzvorschriften einhalten. Dies wird auch da-
zu beitragen, den freien Verkehr für Waren, Per-
sonen und Organisationen im Bin nenmarkt zu 
erleichtern. 

(2)  Folglich sollten luftfahrttechnische Erzeugnisse 
einem Zulassungsverfahren unterzogen werden, 
bei dem überprüft wird, ob sie grundlegenden 
Lufttüchtigkeits- und Umweltschutzanforderun-
gen der Zivilluftfahrt genügen. Innerhalb eines 
Jahres nach Inkrafttreten dieser Verordnung 
sollten auch entsprechende grundlegende Anfor-
derungen für den Betrieb von Luftfahrzeugen, 
für die Zulassung der Flugbesatzung und für die 

Anwendung dieser Verordnung auf Dritt-
landluftfahrzeuge sowie anschließend für andere 
Bereiche der Sicherheit der Zivilluftfahrt erar-
beitet werden. 

(3)  Um den wachsenden Besorgnissen im Hinblick 
auf die Gesundheit und das Wohlergehen der 
Fluggäste während der Flüge Rechnung zu tragen, 
ist es notwendig, die Flugzeuge so zu gestalten, 
dass Sicherheit und Gesundheit der Fluggäste bes-
ser geschützt sind. 

(4)  Auf die Ergebnisse der Untersuchungen der Un-
fälle im Luftverkehr sollte, insbesondere wenn sie 
Konstruktionsfehler und/oder operative Fragen 
betreffen, unverzüglich mit entsprechenden Maß-
nahmen reagiert werden, um das Vertrauen der 
Verbraucher in den Luftverkehr zu gewährleisten. 

(5)  Das am 7. Dezember 1944 in Chicago unter-
zeichnete Abkommen über die internationale Zi-
villuftfahrt ("Abkommen von Chicago"), dem alle 
Mitgliedstaaten beigetreten sind, sieht bereits 
Mindestnormen zur Gewährleistung der Sicherheit 
der Zivilluftfahrt und entsprechende Umwelt-
schutzvorschriften vor. Mit den grundlegenden 
Anforderungen der Ge mein schaft und den zu ihrer 
Durchführung erlassenen Vorschriften soll sicher-
gestellt werden, dass die Mitgliedstaaten die sich 
aus dem Abkommen von Chicago ergebenden 
Verpflichtungen, einschließlich Verpflichtungen 
gegenüber Drittländern, erfüllen. 

(6)  Luftfahrttechnische Erzeugnisse, Teile und Aus-
rüstungen sollten zugelassen werden, sobald deren 
Übereinstimmung mit grundlegenden Lufttüchtig-
keits- und Umwelt schutzanforderungen festge-
stellt wurde, die von der Gemeinschaft im Ein-
klang mit den durch das Abkommen von Chicago 
gesetzten Normen festgelegt wurden. Die Ko m-
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mission sollte ermächtigt werden, die erforderli-
chen Durchführungsvorschriften zu erarbeiten. 

(7)  Damit die Ziele der Gemeinschaft hinsichtlich 
des freien Waren-, Personen- und Dienst-
leistungsverkehrs sowie die Ziele der gemein-
samen Ve rkehrspolitik erreicht werden, sollten 
die Mitgliedstaaten ohne weitere Anforderungen 
oder Bewe rtungen Erzeugnisse, Teile und Aus-
rüstungen sowie Organisationen oder Personen 
anerkennen, die gemäß dieser Verordnung und 
ihren Durchführungsbestimmungen zugelassen 
wurden. 

(8)  Es sollte eine ausreichend flexible Reaktion auf 
besondere Umstände wie dringende Sicher-
heitsmaßnahmen oder unvorhergesehene oder 
begrenzte betriebliche Notwendigkeiten möglich 
sein, und es sollte auch die Möglichkeit beste-
hen, ein gleichwertiges Sicherheitsniveau mit 
anderen Mitteln zu erreichen. Die Mitgliedstaa-
ten sollten berechtigt sein, Ausnahmen in Bezug 
auf die Anforderungen dieser Verordnung und 
ihrer Durchführungsbestimmungen zuzulassen, 
sofern diese ihrem Umfang nach streng begrenzt 
sind und einer angemessenen Kontrolle durch 
die Gemeinschaft unterliegen. 

(9)  Die Ziele dieser Verordnung können wirksam 
durch Zusammenarbeit mit Drittländern erreicht 
werden. Dabei sollten die Bestimmungen dieser 
Verordnung und ihrer Durchführungsbestim-
mungen durch Übereinkünfte zwischen der Ge-
meinschaft und diesen Ländern angepasst wer-
den können. Wenn keine solchen Übereinkünfte 
bestehen, sollte es den Mitgliedstaaten dennoch 
gestattet sein, unter angemessener Kontrolle der 
Gemeinschaft die Zulassungen für ausländische 
Erzeugnisse, Teile und Ausrüstungen, Organis a-
tionen und Personen anzuerkennen, die von ei-
nem Drittland erteilt wurden. 

(10)  Es sind angemessene Maßnahmen zu treffen, 
sowohl um den erforderlichen Schutz vertrauli-
cher Sicherheitsdaten zu gewährleisten als auch 
um die Öffentlichkeit angemessen über den 
Stand der zivilen Flugsicherheit und des ent-
sprechenden Umweltschutzes zu unterrichten, 
wobei die Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. 
Mai 2001 über den Zugang der Öffentlichkeit zu 
Dokumenten des Europäischen Parlaments, des 
Rates und der Kommission(4) und die einschlä-
gigen einzelstaatlichen Rechtsvorschriften be-
rücksichtigt werden sollten. 

(11)  In allen Bereichen, die unter diese Verordnung 
fallen, sind bessere Verfahren erforderlich, so 
dass bestimmte Aufgaben, die derzeit auf Ge-
meinschaftsebene oder auf nationaler Ebene 
durchgeführt werden, von einer einzigen spe-

ziellen Fachinstanz wahrgenommen werden soll-
ten. Es besteht daher die Notwendigkeit, innerhalb 
der bestehenden institutionellen Struktur der Ge-
meinschaft und im Rahmen der bestehenden Auf-
teilung der Befugnisse eine Europäische Agentur 
für Flugsicherheit zu schaffen, die in technischen 
Fragen unabhängig ist und rechtlich, verwaltungs-
technisch und finanziell autonom ist. Notwendi-
gerweise sollte es sich hierbei um eine Einrich-
tung der Gemeinschaft mit eigener Rechtspersön-
lichkeit handeln, die die Durchführungsbefugnisse 
ausübt, die ihr durch diese Verordnung verliehen 
werden. 

(12)  Damit die Agentur die Gemeinschaft ordnungs-
gemäß unterstützen kann, sollte es ihr möglich 
sein, ihren Sachverstand in allen Bereichen der zi-
vilen Flugsicherheit und des Umweltschutzes, die 
von dieser Verordnung erfasst werden, weiterzu-
entwickeln. Sie sollte die Kommission bei der Er-
arbeitung der erforderlichen Rechtsvorschriften 
sowie die Mitgliedstaaten und die Industrie bei de-
ren Umsetzung unterstützen. Sie sollte in der Lage 
sein, Zulassungsspezifikationen und Leitlinien he-
rauszugeben, technische Feststellungen zu treffen 
und gegebenenfalls Zulassungen bzw. Zeugnisse 
auszustellen, und sie sollte die Kommission bei 
der Überwachung der Anwendung dieser Verord-
nung und ihrer Durchführungsbestimmungen 
unterstützen sowie die erforderlichen 
Kompetenzen erhalten, um ihre Aufgaben zu 
erfüllen. 

(13)  Die Kommission und die Mitgliedstaaten sollten 
in einem Verwaltungsrat vertreten sein, um die 
Tätigkeiten der Agentur wirksam kontrollieren zu 
können. Der Verwaltungsrat sollte mit den erfor-
derlichen Befugnissen für die Aufstellung des 
Haushaltsplans, die Prüfung seiner Durchführung, 
die Verabschiedung angemessener Finanz-
vorschriften, die Festlegung transparenter Ar-
beitsverfahren für Entscheidungsprozesse der A-
gentur und für die Ernennung des Exe kutiv-
direktors ausgestattet sein. Die Agentur sollte 
auch Forschungsarbeiten durchführen und für eine 
angemessene Koordinierung mit der Kommission 
und den Mitgliedstaaten sorgen können. Es ist 
wünschenswert, dass die Agentur die Kommission 
und die Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der inter-
nationalen Beziehungen, einschließlich der Har-
monisierung von Vorschriften, der Anerkennung 
von Genehmigungen und der technischen Zu-
sammenarbeit, unterstützt und dass sie berechtigt 
ist, entsprechende Beziehungen zu Luftfahrtbe-
hörden von Drittländern und internationalen  Or-
ganisationen herzustellen, die für die von dieser 
Verordnung erfassten Angelegenheiten zuständig 
sind. 

(14)  Es liegt im öffentlichen Interesse, dass die Agen-
tur ihre sicherheitsbezogenen Maßnahmen aus-
schließlich auf unabhängigen Sachverstand stützt 
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und dabei diese Verordnung sowie ihre 
Durchführungsbestimmungen strikt anwendet. 
Daher sollten alle sicherheitsbezogenen Ent-
scheidungen der Agentur von ihrem Exe kutiv-
direktor getroffen werden, dem bei der Ein-
holung von fachlichem Rat und bei der internen 
Organisation der Agentur ein hohes Maß an Fle-
xibilität eingeräumt werden sollte. Wenn die 
Agentur jedoch Entwürfe von Vorschriften all-
gemeiner Art erarbeitet, die von nationalen Be-
hörden umzusetzen sind, sollten die Mitglied-
staaten an der Entscheidungsfindung beteiligt 
werden. 

(15)  Es muss gewährleistet werden, dass den von 
Entscheidungen der Agentur Betroffenen die er-
forderlichen Rechtsbehelfe zur Verfügung ste-
hen und dass diese den Besonderheiten der Luft-
fahrt angemessen sind. Es sollte ein geeignetes 
Beschwerdeverfahren eingerichtet werden, da-
mit Entscheidungen des Exekutivdirektors vor 
einer besonderen Beschwerdekammer angefoch-
ten werden können, gegen deren Entscheidun-
gen Klage vor dem Gerichtshof möglich ist. 

(16)  Um die völlige Selbstständigkeit und Unabhän-
gigkeit der Agentur zu gewährleisten, sollte der 
Agentur ein eigenständiger Haushalt zuerkannt 
werden, dessen Einnahmen im Wesentlichen aus 
einem Beitrag der Gemeinschaft und aus Gebüh-
ren seitens der Nutzer des Systems bestehen. 
Das Haushaltsverfahren der Gemeinschaft sollte 
Anwendung finden, soweit der Beitrag der Ge-
meinschaft und etwaige andere Zuschüsse aus 
dem Gesamthaushaltsplan der Europäischen U-
nion betroffen sind. Die Rechnungsprüfung soll-
te durch den Rechnungshof erfolgen. 

(17)  Die zur Durchführung dieser Verordnung erfor-
derlichen Maßnahmen sollten gemäß dem Be-
schluss 1999/468/EG des Rates vom 28. Juni 
1999 zur Festlegung der Modalitäten für die 
Ausübung der der Kommission übertragenen 
Durchführungsbefugnisse(5) erlassen werden. 

(18)  Da die Ziele der vorgeschlagenen Maßnahme, 
nämlich die Festlegung und einheitliche An-
wendung gemeinsamer Vorschriften für die zivi-
le Flugsicherheit und den Umweltschutz, auf 
Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend er-
reicht werden können und daher in Anbetracht 
der europaweiten Geltung dieser Verordnung 
besser auf Gemeinschaftsebene zu erreichen 
sind, kann die Gemeinschaft im Einklang mit 
dem in Artikel 5 des Vertrags niedergelegten 
Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend 
dem in demselben Artikel ebenfalls genannten 
Verhältnismäßigkeitsprinzip geht diese Verord-
nung nicht über das für die Erreichung dieser 
Ziele erforderliche Maß hinaus. 

(19)  Vor Errichtung von Außenstellen der Agentur 
sollte durch eine generelle Regelung geklärt wer-
den, welche Voraussetzungen gegeben sein mü s-
sen und welchen Beitrag der betroffene Mitglied-
staat zu leisten hat. 

(20)  Es wurde anerkannt, dass die Einbeziehung euro-
päischer Drittländer angestrebt werden sollte, um 
einen angemessenen gesamteuropäischen Bezugs-
rahmen sicherzustellen und so die Ve rbesserung 
der zivilen Flugsicherheit in ganz Europa zu er-
leichtern. Europäische Länder, die mit der Ge-
meinschaft Übereinkünfte geschlossen haben, wo-
nach sie den gemeinschaftlichen Besitzstand in 
dem von dieser Verordnung erfassten Bereich ü-
bernehmen und anwenden, sollten an den Arbeiten 
der Gemeinschaft gemäß den im Rahmen dieser 
Übereinkünfte zu verein barenden Bedingungen 
beteiligt werden. 

(21)  Es wird allgemein angestrebt, die Übertragung 
von Funktionen und Aufgaben von den Mitglied-
staaten auf die Agentur - einschließlich des Über-
gangs der Funktionen und Aufgaben aufgrund ih-
rer Zusammenarbeit im Rahmen der gemeinsamen 
Luftfahrtbehörden - effizient, ohne jegliche Beein-
trächtigung des derzeitigen hohen Sicherheitsni-
veaus und ohne negative Auswirkungen auf die 
Zulassungszeitpläne zu vollziehen. Es müssen an-
gemessene Maßnahmen getroffen werden, um den 
erforderlichen Übergang zu ermöglichen. 

(22)  Mit der vorliegenden Verordnung wird ein ange-
messener und umfassender Rahmen für die um-
weltrechtliche Zulassung von luftfahrttechnischen 
Erzeugnissen sowie für die Festlegung und Um-
setzung von gemeinsamen technischen Anforde-
rungen und Verwaltungsverfahren im Bereich der 
Zivilluftfahrt geschaffen. Die Richtlinie 
80/51/EWG des Rates vom 20. Dezember 1979 
zur Verringerung der Schallemis sionen von Unter-
schallluftfahrzeugen(6) sowie Anhang II der Ve r-
ordnung (EWG) Nr. 3922/91 des Rates vom 16. 
Dezember 1991 zur Harmonisierung der techni-
schen Vorschriften und Verwaltungsverfahren in 
der Zivilluftfahrt(7) sollten daher unbeschadet der 
gemäß diesen Rechtsvorschriften bereits erteilten 
Zulassungen von Erzeugnissen, Personen und Or-
ganisationen zu gegebener Zeit aufgehoben wer-
den. 

(23)  Diese Verordnung wird auf der Grundlage eines 
künftigen Vorschlags im Einklang mit dem Ve r-
trag für jeden anderen Bereich gelten, der mit der 
Sicherheit der Zivilluftfahrt in Zusammenhang 
steht - 
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HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLA S-
SEN: 

KAPITEL I 

GRUNDSÄTZE 

Artikel 1 

Geltungsbereich 

(1) Diese Verordnung gilt für 

a) die Konstruktion, die Herstellung, die Instandhal-
tung und den Betrieb von luftfahrttechnischen Er-
zeugnissen, Teilen und Ausrüstungen sowie für 
Personen und Organisationen, die mit der Kon-
struktion, Herstellung und Instandhaltung dieser 
Erzeugnisse, Teile und Ausrüstungen befasst sind;  

b) Personen und Organisationen, die mit dem Betrieb 
von Luftfahrzeugen befasst sind. 

(2) Diese Verordnung gilt nicht für Fälle, in denen in 
Absatz 1 genannte Erzeugnisse, Teile, Ausrüstungen, 
Personen und Organisationen einer militär-, zoll- oder 
polizeidienstlichen oder ähnlichen Verwendung die-
nen. Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, dafür zu 
sorgen, dass bei diesen dienstlichen Verwendungen 
so weit als durchführbar den Zielen dieser Verord-
nung gebührend Rechnung getragen wird. 

 

Artikel 2 

Ziele 

(1) Hauptziel dieser Verordnung ist die Schaffung 
und die Aufrechterhaltung eines einheitlichen, hohen 
Niveaus der zivilen Flugsicherheit in Europa. 

(2) In den von dieser Verordnung erfassten Bereichen 
bestehen folgende weitere Ziele: 

a) die Sicherstellung eines einheitlichen und hohen 
Niveaus des Umweltschutzes;  

b) die Erleichterung des freien Waren-, Personen- und 
Dienstleistungsverkehrs;  

c) die Steigerung der Kostenwirksamkeit bei den Re-
gulierungs- und Zulassungsverfahren und die 
Vermeidung von Doppelarbeit auf nationaler und 
europäischer Ebene;  

d) die Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der Er-
füllung ihrer Verpflichtungen, die sich aus dem 
Abkommen von Chicago ergeben, indem eine 
Grundlage für die gemeinsame Auslegung und 
einheitliche Durchführung seiner Bestimmungen 
geschaffen und gewährleistet wird, dass die Be-
stimmungen des Abkommens in dieser Verord-
nung und den entsprechenden Durchführungsvor-
schriften gebührend berücksichtigt werden;  

e) die weltweite Verbreitung der Standpunkte der Ge-
meinschaft zu zivilen Flugsicherheitsstandards und -
vorschriften durch Aufnahme einer geeigneten Zu-
sammenarbeit mit Drittländern und internationalen 
Organisationen. 

(3) Die Mittel zur Erreichung der in den Absätzen 1 
und 2 genannten Ziele sind 

a) die Erarbeitung, Annahme und einheitliche Anwen-
dung aller notwendigen Rechtsvorschriften;  

b) die ohne weitere Anforderungen erfolgende Aner-
kennung von Zeugnissen, Erlaubnissen, Genehmi-
gungsscheinen oder anderen Urkunden, die Erzeug-
nissen, Personen und Stellen gemäß dieser Verord-
nung und den zu ihrer Durchführung erlassenen 
Vorschriften erteilt wurden;  

c) die Errichtung einer unabhängigen Europäischen 
Agentur für Flugsicherheit;  

d) die einheitliche Umsetzung aller notwendigen 
Rechtsvorschriften durch die einzelstaatlichen Luft-
fahrtbehörden und die Agentur im Rahmen ihrer je -
weiligen Aufgabenbereiche. 

 

Artikel 3 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

a) "fortlaufende Aufsicht" die Aufgaben, die durchzu-
führen sind, um zu überprüfen, ob die Bedingungen, 
unter denen ein Zeugnis erteilt wurde, während der 
Geltungsdauer des Zeugnisses jederzeit weiterhin er-
füllt sind, sowie die Ergreifung von Schutzmaßnah-
men;  

b) "Abkommen von Chicago" das am 7. Dezember 
1944 in Chicago unterzeichnete Abkommen über die 
Internationale Zivilluftfahrt und seine Anhänge;  

c) "Erzeugnis" ein Luftfahrzeug, einen Motor oder ei-
nen Propeller;  

d) "Teile und Ausrüstungen" ein Instrument, eine Vor-
richtung, einen Mechanismus, ein Teil, ein Gerät, 
eine Armatur oder ein Zubehörteil, ein schließlich 
Kommunikationseinrichtungen, der/  die/ das für den 
Betrieb oder die Kontrolle eines Luftfahrzeugs im 
Flugbetrieb verwendet wird oder verwendet werden 
soll und in ein Luftfahrzeug eingebaut oder an ein 
Luftfahrzeug angebaut ist; dazu gehören auch Teile 
einer Flugzeugzelle, eines Motors oder eines Propel-
lers;  

e) "Zulassung" jede Form der Anerkennung, dass ein 
Erzeugnis, ein Teil oder eine Ausrüstung, eine Or-
ganisation oder eine Person die geltenden Vorschrif-
ten, einschließlich der Bestimmungen dieser Ve r-
ordnung und ihrer Durchführungsbestimmungen, er-
füllt, sowie die Ausstellung des entsprechenden 
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Zeugnisses, mit dem diese Übereinstimmung be-
scheinigt wird;  

f) "qualifizierte Stelle" eine Stelle, die Zulassungs-
aufgaben unter der Kontrolle und Zuständigkeit 
der Agentur wahrnehmen darf;  

g) "Zeugnis" einen Genehmigungsschein, einen Er-
laubnisschein oder eine andere Urkunde, die als 
Ergebnis der Zulassung ausgestellt wird. 

 

KAPITEL II 

GRUNDLEGENDE ANFORDERUNGEN 

Artikel 4 

Grundsatzregelungen und Anwendbarkeit 

(1) Luftfahrzeuge, einschließlich eingebauter Erzeug-
nisse, Teile und Ausrüstungen, die 

a) von einer Organisation konstruiert oder hergestellt 
werden, über die die Agentur oder ein Mitglied-
staat die Sicherheitsaufsicht ausübt, oder 

b) in einem Mitgliedstaat registriert sind oder 

c) in einem Drittland registriert sind und von einem 
Betreiber eingesetzt werden, über den ein Mit-
gliedstaat die Betriebsaufsicht ausübt, 

müssen dieser Verordnung entsprechen, es sei denn, 
die behördliche Sicherheitsaufsicht hierfür wurde an 
ein Drittland delegiert und sie werden nicht von ei-
nem Gemeinschaftsbetreiber eingesetzt. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für die in Anhang II aufgeführ-
ten Luftfahrzeuge. 

(3) Diese Verordnung lässt die Rechte von Drittlän-
dern aus internationalen Übereinkünften, insbesonde-
re aus dem Abkommen von Chicago, unberührt. 

 

Artikel 5 

Lufttüchtigkeit 

(1) Luftfahrzeuge im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 
müssen die in Anhang I festgelegten grundlegenden 
Anforderungen für die Lufttüchtigkeit erfüllen. 

(2) Für in einem Mitgliedstaat registrierte Luftfahr-
zeuge oder daran angebrachte Erzeugnisse, Teile und 
Ausrüstungen ist der Nachweis für die Erfüllung die-
ser Anforderungen wie folgt zu erbringen: 

a) Für Erzeugnisse muss eine Musterzulassung vor-
liegen. Die Musterzulassung und die Änderungs-
genehmigungen, einschließlich der zusätzlichen 
Musterzulassungen, werden erteilt, wenn der An-
tragsteller nachgewiesen hat, dass das Erzeugnis 
der Musterzulassungsgrundlage nach Artikel 15 
entspricht, die festgelegt wurde, um die Erfüllung 

der grundlegenden Anforderungen nach Absatz 1 si-
cherzustellen, und wenn das Erzeugnis keine Merk-
male oder Eigenschaften aufweist, die die Betriebs-
sicherheit beeinträchtigen. Die Musterzulassung gilt 
für das Erzeugnis einschließlich aller eingebauten 
Teile und Ausrüstungen. 

b) Für Teile und Ausrüstungen können spezielle Zeug-
nisse erteilt werden, wenn nachgewiesen wird, dass 
sie die Einzelspezifikationen für die Lufttüchtigkeit 
erfüllen, die festgelegt wurden, um die Einhaltung 
der grundlegenden Anforderungen gemäß Absatz 1 
sicherzustellen. 

c) Für jedes Luftfahrzeug ist ein individuelles Lufttüch-
tigkeitszeugnis auszustellen, wenn nachgewiesen 
wird, dass es der in seiner Musterzulassung geneh-
migten Musterbauart entspricht und dass die ein-
schlägigen Unterlagen, Inspektionen und Prüfungen 
belegen, dass das Luftfahrzeug die Voraussetzungen 
für einen sicheren Betrieb erfüllt. Das Lufttüchtig-
keitszeugnis gilt, solange es nicht ausgesetzt, entzo-
gen oder widerrufen wird und solange das Luftfahr-
zeug entsprechend den grundlegenden Anforderun-
gen für die Erhaltung der Lufttüchtigkeit gemäß An-
hang I Abschnitt 1.d und entsprechend den in Absatz 
4 genannten Durchführungsbestimmungen instand 
gehalten wird. 

d) Für den Entwurf, die Herstellung und die Instandhal-
tung von Erzeugnissen, Teilen und Ausrüstungen 
zuständige Organisationen müssen nachweisen, dass 
sie über die Befähigung und die Mittel zur Wahr-
nehmung der Verantwortlichkeiten verfügen, die mit 
ihren Sonderrechten verbunden sind. Sofern nichts 
anderes gestattet wurde, werden diese Befähigung 
und diese Mittel durch das Ausstellen einer Organi-
sationszulassung anerkannt. Die der zugelassenen 
Organisation gewährten Sonderrechte und der Ge l-
tungsbereich der Zulassung werden in den Zulas-
sungsbedingungen aufgeführt. 

Zusätzlich gilt Folgendes: 

e) Von dem für die Freigabe eines Erzeugnisses, eines 
Teils oder einer Ausrüstung nach Instandsetzung 
verantwortlichen Personal kann verlangt werden, 
dass es im Besitz eines geeigneten Zeugnisses (Per-
sonalzeugnis) ist. 

f) Die Befähigung von Organisationen für Instandhal-
tungsausbildung, die mit ihren Sonderrechten ver-
bundenen Verantwortlichkeiten in Bezug auf die 
Ausstellung der in Buchstabe e) genannten Zeug-
nisse wahrzunehmen, kann durch Ausstellung einer 
Zulassung anerkannt werden. 

(3) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 gilt Folgen-
des: 

a) Eine Fluggenehmigung kann erteilt werden, wenn 
nachgewiesen wird, dass mit dem Luftfahrzeug Flü-
ge unter Normalbedingungen sicher durchgeführt 
werden können. Sie wird mit angemessenen Be-
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schränkungen, insbesondere zum Schutz der 
Sicherheit von Dritten, erteilt. 

b) Ein eingeschränktes Lufttüchtigkeitszeugnis kann 
für Luftfahrzeuge ausgestellt werden, für die keine 
Musterzulassung nach Absatz 2 Buchstabe a) er-
teilt wurde. In diesem Fall muss nachgewiesen 
werden, dass das Luftfahrzeug besondere Spezifi-
kationen für die Lufttüchtigkeit erfüllt, wobei Ab-
weichungen von den grundlegenden Anforderun-
gen gemäß Absatz 1 dennoch eine angemessene 
Sicherheit im Verhältnis zu dem jeweiligen Zweck 
gewährleisten. Nach den in Absatz 4 genannten 
Durchführungsbestimmungen wird festgelegt, für 
welche Luftfahrzeuge diese eingeschränkten Zeug-
nisse ausgestellt werden können und welche Ein-
schränkungen für den Einsatz dieser Luftfahrzeuge 
gelten. 

c) Wenn es die Anzahl von Luftfahrzeugen des glei-
chen Typs, für die ein eingeschränktes Lufttüch-
tigkeitszeugnis ausgestellt werden kann, rechtfer-
tigt, kann eine eingeschränkte Musterzulassung er-
teilt werden; in diesem Fall wird eine angemesse-
ne Musterzulassungsgrundlage festgelegt. 

(4) Die Kommission erlässt nach dem in Artikel 54 
Absatz 3 genannten Verfahren die Durchführungsbe-
stimmungen für diesen Artikel; darin wird insbeson-
dere Folgendes festgelegt: 

a) Bedingungen für die Erstellung der für ein Erzeug-
nis geltenden Musterzulassungsgrundlage und für 
deren Mitteilung an einen Antragsteller;  

b) Bedingungen für die Erstellung der für Teile und 
Ausrüstungen geltenden Einzelspezifikationen für 
die Lufttüchtigkeit und für deren Mitteilung an ei-
nen Antragsteller;  

c) Bedingungen für die Erstellung der besonderen 
Spezifikationen für die Lufttüchtigkeit, die für 
Luftfahrzeuge gelten, für die ein eingeschränktes 
Lufttüchtigkeitszeugnis ausgestellt werden kann, 
und für deren Mitteilung an einen Antragsteller;  

d) Bedingungen für die Heraus- und Weitergabe der 
verbindlichen Informationen, um die Erhaltung der 
Lufttüchtigkeit von Erzeugnissen sicherzustellen;  

e) Bedingungen für Erteilung, Beibehaltung, Ände-
rung, Aussetzung oder Widerruf von Musterzulas-
sungen, eingeschränkten Musterzulassungen, Än-
derungsgenehmigungen für Musterzulassungen, 
individuellen Lufttüchtigkeitszeugnissen, einge-
schränkten Lufttüchtigkeitszeugnissen, Flugge-
nehmigungen und Zeugnissen für Erzeugnisse, 
Teile oder Ausrüstungen, einschließlich folgender 
Aspekte: 

i) Vorschriften für die Gültigkeitsdauer dieser Zu-
lassungen bzw. Zeugnisse und ihre Verlänge-
rung, sofern diese befristet sind;  

ii) Einschränkungen für die Ausstellung von Flug-
genehmigungen. Diese Einschränkungen sollten 
insbesondere Folgendes betreffen: 

- Zweck des Flugs, 

- Luftraum für den jeweiligen Flug, 

- Qualifikation der Flugbesatzung, 

- Beförderung von nicht zur Flugbesatzung gehö-
renden Personen;  

iii) Luftfahrzeuge, für die eingeschränkte Lufttüch-
tigkeitszeugnisse ausgestellt  werden können, sowie 
entsprechende Einschränkungen;  

f) Bedingungen für Erteilung, Beibehaltung, Änderung, 
Aussetzung oder Widerruf von Zulassungen für Or-
ganisationen, die nach Absatz 2 Buchstaben d) und 
f) erforderlich sind, und Voraussetzungen, unter de-
nen diese Zulassungen nicht verlangt zu werden 
brauchen;  

g) Bedingungen für Erteilung, Beibehaltung, Änderung, 
Aussetzung oder Widerruf von Zeugnissen für Per-
sonal, die nach Absatz 2 Buchstabe e) erforderlich 
sind;  

h) Verantwortlichkeiten der Inhaber von Zulassungen 
bzw. Zeugnissen. 

i) die Art und Weise, in der bei in Absatz 1 genannten 
Luftfahrzeugen, die nicht von den Absätzen 2 und 3 
erfasst werden, die Einhaltung der grundlegenden 
Anforderungen nachgewiesen wird. 

(5) Bei der Festlegung der in Absatz 4 genannten 
Durchführungsbestimmungen achtet die Kommission 
besonders darauf, dass diese 

a) dem Stand der Technik und den bestbewährten Ve r-
fahren auf dem Gebiet der Lufttüchtigkeit entspre-
chen;  

b) den weltweiten Erfahrungen im Luftfahrtbetrieb so-
wie dem wissenschaftlichen und technischen Fort-
schritt Rechnung tragen;  

c) eine unmittelbare Reaktion auf erwiesene Ursachen 
von Unfällen und ernsten Zwischenfällen ermögli-
chen. 

 

Artikel 6 

Grundlegende Anforderungen für den Umwelt-
schutz 

(1) Erzeugnisse, Teile und Ausrüstungen müssen den 
Umweltschutzanforderungen des Anhangs 16 des Ab-
kommens von Chicago in der Ausgabe von November 
1999, mit Ausnahme seiner Anlagen, entsprechen. 

(2) Nach dem in Artikel 54 Absatz 3 genannten Verfah-
ren kann Absatz 1 des vorliegenden Artikels angepasst 
werden, um ihn mit nachfolgenden Änderungen des 
Abkommens von Chicago und seiner Anhänge, die 
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nach Annahme dieser Verordnung in Kraft treten und 
in allen Mitgliedstaaten anzuwenden sind, in Ein-
klang zu bringen, sofern durch diese Anpassungen 
der Geltungsbereich dieser Verordnung nicht erwei-
tert wird. 

(3) Die Kommission erlässt nach dem in Artikel 54 
Absatz 3 genannten Verfahren die erforderlichen 
Durchführungsbestimmungen zu Absatz 1, wobei sie 
erforderlichenfalls den Inhalt der in Absatz 1 genann-
ten Anlagen heranzieht. 

 

Artikel 7 

Flugbetrieb und Zulassung der Flugbesatzung 

Hinsichtlich der Grundsatzregelungen, der 
Anwendbarkeit und der grundlegenden 
Anforderungen für die von Artikel 1 Absatz 1 
Buchstabe b) erfassten Bereiche legt die Kommis sion 
so bald wie möglich dem Europäischen Parlament 
und dem Rat geeignete Vo rschläge vor. 

 

Artikel 8 

Anerkennung von Zulassungen bzw. Zeugnissen 

(1) Die Mitgliedstaaten erkennen ohne weitere techni-
sche Anforderungen oder Bewertungen Zulassungen 
bzw. Zeugnisse an, die gemäß dieser Verordnung 
erteilt wurden. Wurde die ursprüngliche Anerkennung 
für einen bestimmten Zweck oder bestimmte Zwecke 
erteilt, bezieht sich eine nachfolgende Anerkennung 
ausschließlich auf dieselben Zwecke. 

(2) Bis zum Erlass der erforderlichen Durchführungs-
bestimmungen nach Artikel 5 Absatz 4 und unbe-
schadet des Artikels 57 Absatz 2 können Zulassungen 
bzw. Zeugnisse, die nicht gemäß dieser Verordnung 
erteilt werden können, auf der Grundlage geltender 
einze lstaatlicher Vorschriften erteilt werden. 

 

Artikel 9 

Anerkennung von Zulassungen bzw. Zeugnissen 
aus Drittländern 

(1) Abweichend von den Bestimmungen dieser Ve r-
ordnung und ihrer Durchführungsbestimmungen kön-
nen die Agentur oder die Luftfahrtbehörden der Mit-
gliedstaaten auf der Grundlage von Zulassungen bzw. 
Zeugnissen, die von Luftfahrtbehörden eines Dritt-
lands erteilt wurden, gemäß zwischen der Gemein-
schaft und dem betreffenden Land geschlossenen Ab-
kommen über die gegenseitige Anerkennung Zulas-
sungen bzw. Zeugnissen erteilen. 

(2)  

a) Wenn die Gemeinschaft kein derartiges Abkommen 
geschlossen hat, kann ein Mitgliedstaat oder die A-
gentur auf der Grundlage von Bescheinigungen, die 
von den zuständigen Behörden eines Drittlands er-
teilt wurden, in Anwendung eines Abkommens, das 
vor Inkrafttreten der zugehörigen Bestimmungen 
dieser Verordnung zwischen diesem Mitgliedstaat 
und dem betreffenden Drittland geschlossen und der 
Kommission und den übrigen Mitgliedstaaten mit-
geteilt wurde, Zulassungen bzw. Zeugnisse erteilen. 
Die Agentur kann derartige Zulassungen bzw. 
Zeugnisse in Anwendung eines zwischen einem der 
Mitgliedstaaten und dem betreffenden Drittland ge-
schlossenen Abkommens auch im Namen eines 
Mitgliedstaats erteilen. 

b) Wenn die Kommission der Auffassung ist, dass 

- die Bestimmungen eines Abkommens zwischen 
einem Mitgliedstaat und einem Drittland kein 
Sicherheitsniveau gewährleisten, das dem durch 
diese Verordnung und ihre Durchführungs-
bestimmungen festgelegten Sicherheitsniveau 
gleichwertig ist, und/oder 

- ein derartiges Abkommen ohne zwingende Si-
cherheitsgründe zwischen Mitgliedstaaten dis-
kriminierend wirken würde oder der gemeinsa-
men Außenpolitik gegenüber einem Drittland 
zuwiderläuft, 

kann sie nach dem in Artikel 54 Absatz 2 genann-
ten Verfahren von dem betreffenden Mitgliedstaat 
verlangen, gemäß Artikel 307 des Ve rtrags das 
Abkommen zu ändern, dessen Anwendung auszu-
setzen oder es zu kündigen. 

c) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maß-
nahmen, um Abkommen so bald wie möglich nach 
Inkrafttreten eines Abkommens zwischen der Ge-
meinschaft und dem betreffenden Drittland zu kün-
digen, soweit diese Abkommen vom letzt genannten 
Abkommen geregelte Bereiche betreffen. 

 

Artikel 10 

Flexibilitätsbestimmungen 

(1) Die Bestimmungen dieser Verordnung und ihre 
Durchführungsbestimmungen hindern einen Mitglied-
staat nicht daran, bei einem Sicherheitsproblem, das 
von dieser Verordnung erfasste Erzeugnisse, Personen 
oder Organisationen betrifft, unverzüglich tätig zu wer-
den. 

Wenn das Sicherheitsproblem 
a) auf ein sich aus der Anwendung dieser Verordnung 

ergebendes unzureichendes Sicherheitsniveau oder 

b) auf einen Mangel der Verordnung oder ihrer Durch-
führungsbestimmungen zurückzuführen ist, 
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teilt der Mitgliedstaat unverzüglich der Agentur, der 
Kommission und den anderen Mitgliedstaaten die 
getroffenen Maßnahmen und die Gründe hierfür mit. 

(2) Die Kommission entscheidet gemäß dem in Arti-
kel 54 Absatz 3 genannten Verfahren, ob die weitere 
Anwendung der nach Absatz 1 getroffenen Maßnah-
men wegen eines unzureichenden Sicherheitsniveaus 
oder eines Mangels dieser Verordnung oder ihrer 
Durchführungsbestimmungen gerechtfertigt ist. In 
diesem Fall unternimmt sie auch die notwendigen 
Schritte zur Änderung der betreffenden Bestimmung. 
Wird festgestellt, dass die Maßnahmen des Mitglied-
staats nicht gerechtfertigt sind, widerruft oder ändert 
der Mitgliedstaat die betreffenden Maßnahmen. 

(3) Die Mitgliedstaaten können im Fall unvorherge-
sehener und dringender betrieblicher Umstände oder 
betrieblicher Bedürfnisse von beschränkter Dauer 
Freistellungen von den grundlegenden Anforderun-
gen dieser Verordnung und ihrer Durchführungsbe-
stimmungen erteilen, sofern hierdurch keine Beein-
trächtigung des Sicherheitsniveaus eintritt. Der Agen-
tur, der Kommission und den anderen Mitgliedstaaten 
sind derartige Freistellungen mitzuteilen, wenn sie 
wiederholt oder für Zeiträume von mehr als zwei 
Monaten erteilt werden. 

(4) Sind die von einem Mitgliedstaat beschlossenen 
Maßnahmen weniger restriktiv als die geltenden Ge-
meinschaftsbestimmungen, so prüft die Kommission, 
ob die Freistellungen dem allgemeinen Sicherheitsziel 
dieser Verordnung oder anderer Rechtsvorschriften 
der Gemeinschaft entsprechen. Wenn die Freistellun-
gen den allgemeinen Sicherheitszielen dieser Verord-
nung oder anderer Gemeinschaftsvorschriften nicht 
entsprechen, trifft die Kommission nach dem in Arti-
kel 54 Absatz 4 genannten Verfahren eine Entschei-
dung; in diesem Fall widerruft der Mitgliedstaat die 
Freistellung. 

(5) Lässt sich ein Schutzniveau, das dem durch die 
Anwendung der Durchführungsbestimmungen zu den 
Artikeln 5 und 6 erreichten Niveau gleichwertig ist, 
mit anderen Mitteln erreichen, können die Mitglied-
staaten ohne Diskriminierung aufgrund der Staatsan-
gehörigkeit eine Genehmigung in Abweichung von 
diesen Durchführungsbestimmungen erteilen. In die -
sen Fällen teilt der betreffende Mitgliedstaat der 
Kommission mit, dass er beabsichtigt, eine solche 
Genehmigung zu erteilen, und legt die Gründe für die 
Notwendigkeit einer Abweichung von der betreffen-
den Bestimmung sowie die Bedingungen zur Ge-
währleistung eines gleichwertigen Schutzniveaus dar. 

(6) Innerhalb von drei Monaten nach der Unterrich-
tung durch einen Mitgliedstaat gemäß Absatz 5 leitet 
die Kommission das in Artikel 54 Absatz 3 genannte 
Verfahren ein, um zu entscheiden, ob eine nach Ab-
satz 5 des vorliegenden Artikels vorgeschlagene Ge-
nehmigung den darin vorgesehenen Voraussetzungen 
genügt und erteilt werden kann. In diesem Fall teilt 
sie ihre Entscheidung allen Mitgliedstaaten mit, die 
dann ebenfalls zur Anwendung der betreffenden 

Maßnahme berechtigt sind. Artikel 8 findet auf die 
betreffende Maßnahme Anwendung. Die einschlägigen 
Durchführungsbestimmungen können ebenfalls geän-
dert werden, um der Maßnahme Rechnung zu tragen; 
hierbei sind transparente Verfahren gemäß Artikel 43 
anzuwenden. 

 

Artikel 11 

Informationsnetz 

(1) Die Kommission, die Agentur und die nationalen 
Luftfahrtbehörden tauschen die Informationen aus, die 
ihnen bei der Anwendung dieser Verordnung und ihrer 
Durchführungsbestimmungen zugänglich sind. Stellen, 
die mit der Untersuchung von Unfällen und Zwischen-
fällen oder mit der Analyse von Vorfällen in der Zivil-
luftfahrt betraut sind, haben das Recht auf Zugang zu 
diesen Informationen. 

(2) Unbeschadet des Rechts der Öffentlichkeit auf Zu-
gang zu Kommissionsdokumenten gemäß der Verord-
nung (EG) Nr. 1049/2001 erlässt die Kommission nach 
dem in Artikel 54 Absatz 3 genannten Verfahren Maß-
nahmen für die von ihr auf eigene Initiative betriebene 
Weitergabe der Informationen nach Absatz 1 des vor-
liegenden Artikels an interessierte Kreise. Grundlage 
dieser Maßnahmen, die allgemein oder für den Einzel-
fall erfolgen können, ist die Notwendigkeit, 

a) für Personen und Organisationen die Informationen 
bereitzustellen, die sie zur Verbesserung der Flugsi-
cherheit benötigen;  

b) die Weitergabe von Informationen auf das für die 
Zwecke  ihrer Nutzer unbedingt erforderliche Maß 
zu beschränken, um eine angemessene Vertrau-
lichkeit dieser Informationen sicherzustellen. 

(3) Die nationalen Luftfahrtbehörden ergreifen ent-
sprechend ihren nationalen Rechtsvorschriften die er-
forderlichen Maßnahmen, um eine angemessene Ve r-
traulichkeit der Informationen sicherzustellen, die sie 
gemäß Absatz 1 erhalten haben. 

(4) Zur Unterrichtung der Öffentlichkeit über das all-
gemeine Sicherheitsniveau veröffentlicht die Agentur 
jährlich einen Sicherheitsbericht. 

 

KAPITEL III 

EUROPÄISCHE AGENTUR FÜR FLUGS I-
CHERHEIT 

ABSCHNITT I 

AUFGABEN 

Artikel 12 

Errichtung und Funktionen der Agentur 
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(1) Zur Durchführung dieser Verordnung wird eine 
Europäische Agentur für Flugsicherheit, im Folgen-
den "Agentur" genannt, errichtet. 

(2) Um die ordnungsgemäße Aufrechterhaltung und 
Weiterentwicklung der zivilen Flugsicherheit zu ge-
währleisten, erfüllt die Agentur folgende Funktionen: 

a) Sie nimmt alle unter Artikel 1 Absatz 1 fallenden 
Aufgaben wahr und erstellt Gutachten zu allen 
einschlägigen Angelegenheiten. 

b) Sie unterstützt die Kommission durch die Ausar-
beitung von Maßnahmen, die zur Durchführung 
dieser Verordnung zu treffen sind; wenn es sich 
hierbei um technische Vorschriften und insbeson-
dere um Bau- und Konstruktionsvorschriften so-
wie um Vorschriften in Bezug auf operationelle 
Aspekte handelt, darf die Kommission deren In-
halt nicht ohne vorherige Koordinierung mit der 
Agentur ändern; ferner leistet die Agentur die er-
forderliche technische, wissenschaftliche und ver-
waltungstechnische Unterstützung zur Erfüllung 
der Aufgaben der Kommission. 

c) Sie ergreift die erforderlichen Maßnahmen im 
Rahmen der Befugnisse, die ihr durch diese Ve r-
ordnung oder andere gemeinschaftliche Rechts-
vorschriften übertragen werden. 

d) Sie führt die zur Erfüllung ihrer Aufgaben nötigen 
Inspektionen und Untersuchungen durch. 

e) Sie nimmt in ihren Zuständigkeitsbereichen im 
Namen der Mitgliedstaaten Funktionen und Auf-
gaben wahr, die ihnen durch geltende internationa-
le Übereinkünfte, insbesondere durch das Ab-
kommen von Chicago, zugewiesen werden. 

 

Artikel 13 

Tätigkeiten der Agentur 

Die Agentur nimmt, soweit angezeigt, folgende Tä-
tigkeiten wahr: 

a) Sie richtet Stellungnahmen an die Kommission. 

b) Sie erarbeitet Zulassungsspezifikationen, ein-
schließlich Lufttüchtigke itskodizes und annehm-
barer Nachweisverfahren, sowie jegliche Anlei-
tungen für die Anwendung dieser Verordnung und 
ihrer Durchführungsbestimmungen. 

c) Sie trifft die angemessenen Entscheidungen zur 
Anwendung der Artikel 15, 45 und 46. 

 

Artikel 14 

Stellungnahmen, Zulassungsspezifikationen und 
Anleitungen 

(1) Zur Unterstützung der Kommission bei der Aus-
arbeitung von Vorschlägen für die Grundsatzregelun-

gen, die Anwendbarkeit und die grundlegenden Anfor-
derungen, die dem Europäischen Parlament und dem 
Rat vorzulegen sind, und bei dem Erlass der Durchfüh-
rungsbestimmungen erstellt die Agentur entsprechende 
Entwürfe. Die Agentur übermittelt diese Entwürfe als 
Stellungnahme an die Kommission. 

(2) Die Agentur erarbeitet unter Beachtung des Artikels 
43 und der von der Kommission erlassenen Durchfüh-
rungsbestimmungen 

a) Zulassungsspezifikationen, einschließlich Luft-
tüchtigkeitskodizes und annehmbarer Nachweisver-
fahren, und 

b) sonstige Anleitungen, 

die im Zulassungsverfahren verwendet werden. 

Diese Unterlagen spiegeln den Stand der Technik und 
die bestbewährten Verfahren in den betreffenden Berei-
chen wider; sie werden unter Berücksichtigung der 
weltweiten Erfahrungen im Flugbetrieb sowie des wis-
senschaftlichen und technischen Fortschritts aktuali-
siert. 

 

Artikel 15 

Lufttüchtigkeitszeugnis und Umweltzeugnis 

(1) In Bezug auf die in Artikel 4 Absatz 1 genannten 
Erzeugnisse, Teile und Ausrüstungen nimmt die Agen-
tur gegebenenfalls  und nach den Vorgaben des Ab-
kommens von Chicago oder seiner Anhänge im Namen 
der Mitgliedstaaten die Funktionen und Aufgaben des 
Entwurfs-, Herstellungs- oder Eintragungsstaats wahr, 
soweit diese die Entwurfsgenehmigung betreffen. Sie 
wird hierzu insbesondere wie folgt tätig: 

a) Für jedes Erzeugnis, für das eine Musterzulassung 
oder die Änderung einer Musterzulassung beantragt 
wird, erstellt die Agentur die Muster-
zulassungsgrundlage und teilt diese mit. Diese um-
fasst den anzuwendenden Lufttüchtigkeitskodex, die 
Bestimmungen, für die ein gleichwertiges Sicher-
heitsniveau anerkannt wurde, und die besonderen 
technischen Einzelspezifikationen, die erforderlich 
sind, wenn aufgrund der Konstruktionsmerkmale ei-
nes bestimmten Erzeugnisses oder aufgrund der Be-
triebspraxis Bestimmungen des Lufttüchtigkeitsko-
dex nicht mehr angemessen oder nicht mehr geeig-
net sind, um die Erfüllung der grundlegenden An-
forderungen zu gewährleisten. 

b) Für jedes Erzeugnis, für das ein eingeschränktes 
Lufttüchtigkeitszeugnis beantragt wird, erstellt die 
Agentur die besonderen Lufttüchtigkeitsspezifika-
tionen und teilt diese mit. 

c) Für jedes Teil oder jede Ausrüstung, für die ein 
Zeugnis beantragt wird, erstellt die Agentur die ge-
nauen Lufttüchtigkeitsspezifikationen und teilt diese 
mit. 
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d) Für jedes Erzeugnis, für das gemäß Artikel 6 ein 
Umweltzeugnis erforderlich ist, erstellt die Agen-
tur die jeweiligen Umweltvorschriften und teilt 
diese mit. 

e) Die Agentur nimmt selbst oder durch nationale 
Luftfahrtbehörden oder qualifizierte Stellen tech-
nische Inspektionen im Zusammenhang mit der 
Zulassung von Erzeugnissen, Teilen und Ausrüs-
tungen vor. 

f) Die Agentur erteilt die einschlägigen Musterzulas-
sungen oder zugehörige Änderungszulassungen. 

g) Die Agentur stellt Zeugnisse für Teile und Ausrüs-
tungen aus. 

h) Die Agentur stellt die einschlägigen 
Umweltzeugnisse aus. 

i) Die Agentur ändert oder widerruft die einschlägi-
gen Zeugnisse oder setzt diese aus, wenn die Vo r-
aussetzungen, unter denen die Zeugnisse ausge-
stellt wurden, nicht mehr gegeben sind oder wenn 
die juristische oder natürliche Person, die Inhaber 
des Zeugnisses ist, die Verpflichtungen, die ihr 
durch diese Verordnung oder ihre Durchführungs-
bestimmungen auferlegt werden, nicht erfüllt. 

j) Die Agentur sorgt für die Erhaltung der Lufttüch-
tigkeitsfunktionen im Zusammenhang mit den von 
ihr zugelassenen Erzeugnissen, Teilen und Ausrüs-
tungen; hierzu zählt auch, dass sie ohne 
unangemessene Verzögerung auf ein 
Sicherheitsproblem reagiert und die einschlägigen 
vorgeschriebenen Informationen heraus- und 
weitergibt. 

(2) In Bezug auf Organisationen wird die Agentur 
wie folgt tätig: 

a) Sie führt selbst oder durch nationale Luftfahrtbe-
hörden oder qualifizierte Stellen Inspektionen und 
Überprüfungen (Audits) der von ihr zugelassenen 
Organisationen durch. 

b) Sie sorgt für die Ausstellung und Verlängerung der 
Zeugnisse für 

i) Entwurfsorganisationen oder 

ii) im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten ansässige 
Produktionsorganisationen, wenn dies von dem 
betreffenden Mitgliedstaat beantragt wird, oder 

iii) außerhalb des Hoheitsgebiets der Mitgliedstaaten 
ansässige Produktions- und Instandhaltungsorga-
nis ationen. 

c) Sie ändert oder widerruft die einschlägigen Zeug-
nisse von Organisationen oder setzt diese aus, 
wenn die Voraussetzungen, unter denen die Zeug-
nisse ausgestellt wurden, nicht mehr gegeben sind 
oder wenn die betreffende Organisation die Ve r-
pflichtungen, die ihr durch diese Verordnung oder 
ihre Durchführungsbestimmungen auferlegt wer-
den, nicht erfüllt. 

 

Artikel 16 

Überwachung der Anwendung der Vorschriften 

(1) Die Agentur führt Inspektionen zur Kontrolle der 
Normung in den von Artikel 1 Absatz 1 erfassten Be-
reichen durch, um zu überprüfen, ob die nationalen 
Luftfahrtbehörden diese Verordnung und ihre Durch-
führungsbestimmungen anwenden, und erstattet der 
Kommission Bericht. 

(2) Die Agentur führt technische Untersuchungen 
durch, um die Wirksamkeit der Anwendung dieser 
Verordnung und ihrer Durchführungsbestimmungen zu 
überprüfen; dabei trägt sie den in Artikel 2 genannten 
Zielen Rechnung. 

(3) Die Agentur wird von der Kommission zur Anwen-
dung des Artikels 10 gehört und gibt eine Stellungnah-
me ab. 

(4) Für die Arbeitsweise der Agentur bei der Wahr-
nehmung der in den Absätzen 1, 2 und 3 genannten 
Aufgaben werden Anforderungen nach dem in Artikel 
54 Absatz 2 genannten Verfahren festgelegt; den 
Grundsätzen der Artikel 43 und 44 ist hierbei Rechnung 
zu tragen. 

 

Artikel 17 

Forschung 

(1) Unbeschadet des Gemeinschaftsrechts kann die A-
gentur Forschungstätigkeiten entwickeln und finanzie -
ren, sofern sie sich ausschließlich auf Verbesserungs-
maßnahmen in ihrem Zuständigkeitsbereich beziehen. 

(2) Die Agentur koordiniert ihre Forschungs- und Ent-
wicklungstätigkeiten mit denen der Kommission und 
der Mitgliedstaaten, um sicherzustellen, dass die ent-
sprechenden Politiken und Maßnahmen mitein ander 
vereinbar sind. 

(3) Die Ergebnisse der von der Agentur finanzierten 
Forschung werden veröffentlicht, sofern sie diese nicht 
als vertraulich einstuft. 

 

Artikel 18 

Internationale Beziehungen 

(1) Die Agentur unterstützt die Gemeinschaft und ihre 
Mitgliedstaaten in deren Beziehungen zu Drittländern 
nach Maßgabe des Gemeinschaftsrechts. Insbesondere 
leistet sie Hilfe bei der Harmonisierung der Vorschrif-
ten und der gegenseitigen Anerkennung von Genehmi-
gungen, mit denen die ordnungsgemäße Einhaltung von 
Vorschriften bescheinigt wird. 

(2) Die Agentur kann mit den Luftfahrtbehörden von 
Drittländern und den internationalen Organisationen, 
die für von dieser Verordnung erfasste Bereiche zu-
ständig sind, im Rahmen von Arbeitsvereinbarungen 
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mit diesen Stellen im Einklang mit den einschlägigen 
Bestimmungen des Vertrags zusammenarbeiten. 

(3) Die Agentur unterstützt die Mitgliedstaaten bei 
der Einhaltung ihrer internationalen Verpflichtungen, 
insbesondere der Verpflichtungen aus dem Abkom-
men von Chicago. 

 

ABSCHNITT II 

INNERER AUFBAU 

Artikel 19 

Rechtsstellung, Sitz, Außenstellen 

(1) Die Agentur ist eine Einrichtung der Gemein-
schaft. Sie besitzt Rechtspersönlichkeit. 

(2) Die Agentur besitzt in jedem Mitgliedstaat die 
weitestgehende Rechts - und Geschäftsfähigkeit, die 
juristischen Personen nach dessen Rechtsvorschriften 
zuerkannt ist. Sie kann insbesondere bewegliches und 
unbewegliches Vermögen erwerben und veräußern 
und ist vor Gericht parteifähig. 

(3) Die Agentur kann in den Mitgliedstaaten vorbe-
haltlich deren Zustimmung eigene Außenstellen ein-
richten. 

(4) Die Agentur wird von ihrem Exekutivdirektor 
vertreten. 

 

Artikel 20 

Personal 

(1) Die Bestimmungen des Statuts der Beamten der 
Europäischen Gemeinschaften, der Beschäftigungs-
bedingungen für die sonstigen Bediensteten der Eu-
ropäischen Gemeinschaften und der im gegenseitigen 
Einvernehmen der Organe der Europäischen Gemein-
schaften erlassenen Regelungen zur Durchführung 
dieser Bestimmungen gelten für das Personal der A-
gentur unbeschadet der Anwendung des Artikels 33 
dieser Verordnung auf die Mitglieder der Beschwer-
dekammer. 

(2) Unbeschadet des Artikels 30 übt die Agentur ge-
genüber ihrem Personal die der Anstellungsbehörde 
durch das Statut der Beamten und die Beschäfti-
gungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten 
übertragenen Befugnisse aus. 

(3) Das Personal der Agentur besteht aus einer streng 
begrenzten Zahl von Beamten, die von der Kommis-
sion oder den Mitgliedstaaten für leitende Funktionen 
abgestellt oder abgeordnet werden. Das übrige Perso-
nal besteht aus anderen Bediensteten, die die Agentur 
entsprechend ihrem Bedarf einstellt. 

 

Artikel 21 

Vorrechte und Befreiungen 

Auf die Agentur findet das Protokoll über die Vorrechte 
und Befreiungen der Europäischen Gemeinschaften 
Anwendung. 

 

Artikel 22 

Haftung 

(1) Die vertragliche Haftung der Agentur bestimmt sich 
nach dem Recht, das auf den betreffenden Vertrag an-
zuwenden ist. 

(2) Für Entscheidungen aufgrund einer Schiedsklausel 
in einem von der Agentur geschlossenen Vertrag ist der 
Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften zustän-
dig. 

(3) Im Bereich der außervertraglichen Haftung ersetzt 
die Agentur den durch ihre Dienststellen oder Bediens-
teten in Ausübung ihrer Amtstätigkeit verursachten 
Schaden nach den allgemeinen Rechtsgrundsätzen, die 
den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten gemeinsam 
sind. 

(4) Für Streitsachen über den Schadensersatz nach Ab-
satz 3 ist der Gerichtshof zuständig. 

(5) Die persönliche Haftung der Bediensteten gegen-
über der Agentur bestimmt sich nach den Vorschriften 
des Statuts bzw. der für sie geltenden Beschäf-
tigungsbedingungen. 

 

Artikel 23 

Veröffentlichung von Dokumenten 

(1) Unbeschadet der auf der Grundlage von Artikel 290 
des Vertrags gefassten Beschlüsse werden die folgen-
den Dokumente in allen Amtssprachen der Gemein-
schaft erstellt: 

a) der in Artikel 11 Absatz 4 genannte Sicherheitsbe-
richt, 

b) an die Kommission gemäß Artikel 14 Absatz 1 ge-
richtete Stellungnahmen, 

c) der in Artikel 24 Absatz 2 Buchstabe b) genannte 
jährliche allgemeine Tätigkeitsbericht und das in Ar-
tikel 24 Absatz 2 Buchstabe c) genannte Arbeitspro-
gramm. 

(2) Die für die Arbeit der Agentur erforderlichen Über-
setzungen werden vom Übersetzungszentrum für die 
Einrichtungen der Europäischen Union angefertigt. 

 

Artikel 24 
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Einrichtung und Befugnisse des Verwaltungsrats 

(1) Die Agentur verfügt über einen Verwaltungsrat. 

(2) Der Verwaltungsrat 

a) ernennt den Exekutivdirektor sowie auf Vorschlag 
des Exekutivdirektors die Direktoren gemäß Arti-
kel 30;  

b) nimmt vor dem 31. März eines Jahres den allge-
meinen Tätigkeitsbericht der Agentur für das vo-
rangegangene Jahr an und übermittelt ihn dem Eu-
ropäischen Parlament, dem Rat, der Kommission 
und den Mitgliedstaaten;  

c) legt nach Stellungnahme der Kommission vor dem 
30. September jeden Jahres das Arbeitsprogramm 
der Agentur für das darauf folgende Jahr fest und 
übermittelt es dem Europäischen Parlament, dem 
Rat, der Kommission und den Mitgliedstaaten; das 
Arbeitsprogramm wird unbeschadet des jährlichen 
Haushaltsverfahrens der Gemeinschaft und ihres 
Gesetzgebungsprogramms in den einschlägigen 
Bereichen der Flugsicherheit festgelegt;  

d) legt im Benehmen mit der Kommission Leitlinien 
für die Übertragung von Zulassungsaufgaben an 
nationale Luftfahrtbehörden oder qualifizierte 
Stellen fest;  

e) legt Verfahren für die Entscheidungen des 
Exekutivdirektors gemäß den Artikeln 43 und 44 
fest;  

f) nimmt seine Aufgaben im Zusammenhang mit dem 
Haushalt der Agentur gemäß den Artikeln 48, 49 
und 52 wahr;  

g) ernennt die Mitglieder der Beschwerdekammer 
gemäß Artikel 32;  

h) übt die Disziplinargewalt über den Exekutivdirek-
tor sowie, im Einvernehmen mit dem Exekutivdi-
rektor, über die Direktoren aus;  

i) nimmt zu der in Artikel 53 Absatz 1 genannten Ge-
bührenordnung Stellung;  

j) gibt sich eine Geschäftsordnung;  

k) beschließt über die für die Agentur geltende Spra-
chenregelung;  

l) ergänzt gegebenenfalls die Liste der in Artikel 23 
Absatz 1 genannten Dokumente;  

m) legt die Organisationsstruktur der Agentur fest 
und bestimmt die Personalpolitik der Agentur. 

(3) Der Verwaltungsrat kann den Exekutivdirektor in 
allen Fragen beraten, die eng mit der strategischen 
Entwicklung der Flugsicherheit, einschließlich der 
Forschungstätigkeiten nach Artikel 17, zusammen-
hängen. 

(4) Der Verwaltungsrat setzt ein beratendes Gremium 
der interessierten Kreise ein, das anzuhören ist, bevor 
er Entscheidungen in den in Absatz 2 Buchstaben c), 
e), f) und i) genannten Bereichen trifft. Er kann auch 
beschließen, das beratende Gremium zu anderen in 

den Absätzen 2 und 3 genannten Fragen anzuhören. Die 
Stellungnahme des beratenden Gremiums ist für den 
Verwaltungsrat nicht bindend. 

 

Artikel 25 

Zusammensetzung des Verwaltungsrats 

(1) Der Verwaltungsrat setzt sich aus einem Vertreter 
jedes Mitgliedstaats und einem Vertreter der Kommis-
sion zusammen. Hierfür benennen jeder Mitgliedstaat 
und die Kommission je ein Mitglied des Verwaltungs-
rats sowie je einen Stellvertreter, der das Mitglied in 
dessen Abwesenheit vertritt. Die Amtszeit beträgt fünf 
Jahre. Wiederernennung ist zulässig. 

(2) Die Teilnahme von Vertretern europäischer Dritt-
länder und die Bedingungen hierfür werden gegebenen-
falls in den in Artikel 55 genannten Vereinbarungen 
geregelt. 

 

Artikel 26 

Vorsitz des Verwaltungsrats 

(1) Der Verwaltungsrat wählt aus dem Kreis seiner 
Mitglieder einen Vorsitzenden und einen stellvertreten-
den Vorsitzenden. Der stellvertretende Vorsitzende tritt 
im Fall der Verhinderung des Vorsitzenden von Amts 
wegen an dessen Stelle. 

(2) Die Amtszeit des Vorsitzenden bzw. des stellvertre-
tenden Vorsitzenden endet, wenn der Vorsitzende bzw. 
stellvertretende Vorsitzende nicht mehr dem Verwal-
tungsrat angehört. Unbeschadet dieser Bestimmung 
beträgt die Amtszeit des Vorsitzenden und des stellver-
tretenden Vorsitzenden drei Jahre. Wiederwahl ist zu-
lässig. 

 

Artikel 27 

Tagungen 

(1) Der Verwaltungsrat wird von seinem Vorsitzenden 
einberufen. 

(2) Der Exekutivdirektor der Agentur nimmt an den 
Beratungen teil. 

(3) Der Verwaltungsrat hält jährlich mindestens zwei 
ordentliche Sitzungen ab. Darüber hinaus tritt er auf 
Veranlassung seines Vorsitzenden oder auf Antrag 
mindestens eines Drittels seiner Mitglieder zu sammen. 

(4) Der Verwaltungsrat kann alle Personen, deren Stel-
lungnahme von Interesse sein kann, als Beobachter zur 
Teilnahme an den Tagungen einladen. 

(5) Die Mitglieder des Verwaltungsrates können sich 
vorbehaltlich der Bestimmungen der Geschäftsordnung 
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von Beratern oder Sachverständigen unterstützen las-
sen. 

(6) Die Sekretariatsgeschäfte des Verwaltungsrats 
werden von der Agentur wahrgenommen. 

 

Artikel 28 

Abstimmungen 

(1) Unbeschadet des Artikels 30 Absatz 1 fasst der 
Verwaltungsrat seine Beschlüsse mit Zweidrittel-
mehrheit seiner Mitglieder. Auf Antrag eines Mit-
glieds des Verwaltungsrats wird der in Artikel 24 Ab-
satz 2 Buchstabe k) genannte Beschluss einstimmig 
gefasst. 

(2) Jedes Mitglied hat eine Stimme. Der Exekutivdi-
rektor nimmt an der Abstimmung nicht teil. Bei Ab-
wesenheit eines Mitglieds ist sein Stellvertreter be-
rechtigt, dessen Stimmrecht auszuüben. 

(3) In der Geschäftsordnung werden detailliertere 
Vorschriften für Abstimmungen festgelegt, insbeson-
dere die Bedingungen, unter denen ein Mitglied im 
Namen eines anderen handeln kann, sowie gegebe-
nenfalls Bestimmungen über die Beschlussfähigkeit. 

 

Artikel 29 

Aufgaben und Befugnisse des Exekutivdirektors 

(1) Die Agentur wird von ihrem Exekutivdirektor 
geleitet, der in der Wahrnehmung seiner Aufgaben 
völlig unabhängig ist. Unbeschadet der jeweiligen 
Zuständigkeiten der Kommission und des 
Verwaltungsrates darf der Exekutivdirektor 
Anweisungen von Regierungen oder einer sonstigen 
Stelle weder anfordern noch entgegennehmen. 

(2) Das Europäische Parlament oder der Rat können 
den Exekutivdirektor der Agentur auffordern, über 
die Ausführung seiner Aufgaben Bericht zu erstatten. 

(3) Der Exekutivdirektor hat die folgenden Aufgaben 
und Befugnisse: 

a) Er billigt die Maßnahmen der Agentur nach den 
Artikeln 13 und 15 innerhalb der in dieser Verord-
nung sowie in den Durchführungsbestimmungen 
und sonstigen anwendbaren Rechtsvorschriften 
festgelegten Grenzen. 

b) Er entscheidet über Inspektionen und Untersu-
chungen gemäß den Artikeln 45 und 46. 

c) Er überträgt Zulassungsaufgaben an nationale Luft-
fahrtbehörden oder qualifizierte Stellen gemäß den 
vom Verwaltungsrat festgelegten Leitlinien. 

d) Er übernimmt gemäß Artikel 18 Aufgaben im in-
ternationalen Bereich und im Bereich der techni-
schen Zusammenarbeit mit Drittländern. 

e) Er unternimmt alle erforderlichen Schritte, ein-
schließlich des Erlasses interner Verwaltungsvor-
schriften und der Veröffentlichung von Mitteilun-
gen, um das Funktionieren der Agentur gemäß die-
ser Verordnung zu gewährleisten. 

f) Er erstellt jährlich einen Entwurf des allgemeinen 
Tätigkeitsberichts und legt ihn dem Verwaltungsrat 
vor. 

g) Er übt gegenüber den Bediensteten die in Artikel 20 
Absatz 2 niedergelegten Befugnisse aus. 

h) Er stellt den Voranschlag der Einnahmen und Aus-
gaben der Agentur gemäß Artikel 49 auf und führt 
den Haushaltsplan gemäß Artikel 49 durch. 

i) Er kann vorbehaltlich der nach dem in Artikel 54 
Absatz 2 genannten Verfahren zu erlassenden Vo r-
schriften seine Befugnisse anderen Bediensteten der 
Agentur übertragen. 

j) Er kann mit Zustimmung des Verwaltungsrats eine 
Entscheidung über die Einrichtung von Außenstellen 
in den Mitgliedstaaten nach Artikel 19 Absatz 3 tref-
fen. 

 

Artikel 30 

Ernennung von Bediensteten in leitender Funktion 

(1) Der Exekutivdirektor der Agentur wird vom Ver-
waltungsrat auf Vorschlag der Kommission ernannt 
oder erlassen; Kriterien hierfür sind Leistung und nach-
gewiesene, für die Zivilluftfahrt relevante Befähigung 
und Erfahrung. Der Verwaltungsrat fasst seinen Be-
schluss mit der Dreiviertelmehrheit seiner Mitglieder. 

(2) Der Exekutivdirektor kann von einem oder mehre-
ren Direktoren unterstützt werden. Bei Abwesenheit 
oder Verhinderung des Exekutivdirektors nimmt einer 
der Direktoren seine Aufgaben wahr. 

(3) Die Direktoren der Agentur werden auf Vorschlag 
des Exekutivdirektors vom Verwaltungsrat ernannt o-
der entlassen; Kriterium für die Ernennung ist eine für 
die Zivilluftfahrt relevante fachliche Befähigung. 

(4) Die Amtszeit des Exekutivdirektors und der Direk-
toren beträgt fünf Jahre. Wiederernennung ist zulässig. 

 

Artikel 31 

Einrichtung und Befugnisse der Beschwerdekam-
mern 

(1) Die Agentur verfügt über eine oder mehrere Be-
schwerdekammern. 

(2) Die Beschwerdekammern sind für Entscheidungen 
über Beschwerden gegen die in Artikel 35 genannten 
Entscheidungen zuständig. 
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(3) Die Beschwerdekammern werden bei Bedarf ein-
berufen. Die Zahl der Beschwerdekammern und die 
Arbeitsaufteilung werden von der Kommission nach 
dem in Artikel 54 Absatz 3 genannten Verfahren fest-
gelegt. 

 

Artikel 32 

Zusammensetzung der Beschwerdekammern 

(1) Eine Beschwerdekammer besteht aus einem 
Vorsitzenden und zwei weiteren Mitgliedern. 

(2) Dem Vorsitzenden und den beiden Mitgliedern 
sind Stellvertreter beigegeben, die sie bei Abwesen-
heit vertreten. 

(3) Der Vorsitzende, die weiteren Mitglieder und de-
ren jeweilige Stellvertreter werden vom Verwaltungs-
rat anhand einer von der Kommission festgelegten 
Liste qualifizierter Bewerber ernannt. 

(4) Die Beschwerdekammer kann zwei zusätzliche 
Mitglieder hinzuziehen, die sie anhand der genannten 
Liste auswählt, wenn sie der Ansicht ist, dass die Art 
der Beschwerde dies erfordert. 

(5) Die erforderlichen Qualifikationen der Mitglieder 
jeder Beschwerdekammer, die Befugnisse der einzel-
nen Mitglieder in der Vorphase der Entscheidungen 
sowie die Abstimmungsregeln werden von der Ko m-
mission nach dem in Artikel 54 Absatz 3 genannten 
Verfahren festgelegt. 

 

Artikel 33 

Mitglieder der Beschwerdekammer 

(1) Die Amtszeit der Mitglieder der Beschwerde-
kammern einschließlich des Vorsitzenden und der 
jeweiligen Stellvertreter beträgt fünf Jahre. Wiederer-
nennung ist zulässig. 

(2) Die Mitglieder der Beschwerdekammer genießen 
Unabhängigkeit. Bei ihren Entscheidungen sind sie an 
keinerlei Weisungen gebunden. 

(3) Die Mitglieder der Beschwerdekammern dürfen in 
der Agentur keine sonstigen Tätigkeiten ausüben. Die 
Tätigkeit als Mitglied der Beschwerdekammern kann 
nebenberuflich ausgeübt werden. 

(4) Die Mitglieder der Beschwerdekammern dürfen 
während ihrer jeweiligen Amtszeit nur aus schwer-
wiegenden Gründen von der Kommission nach Stel-
lungnahme des Verwaltungsrats durch einen entspre-
chenden Beschluss ihres Amtes enthoben oder aus der 
Liste gestrichen werden. 

 

Artikel 34 

Ausschluss und Ablehnung 

(1) Die Mitglieder der Beschwerdekammer dürfen nicht 
an einem Beschwerdeverfahren mitwirken, das ihre 
persönlichen Interessen berührt oder wenn sie vorher 
als Vertreter eines an diesem Verfahren Beteiligten tä-
tig gewesen sind oder wenn sie an der Entscheidung in 
der Vorinstanz mitgewirkt haben. 

(2) Ist ein Mitglied einer Beschwerdekammer aus ei-
nem der in Absatz 1 genannten Gründe oder aus einem 
sonstigen Grund der Ansicht, an einem Beschwerdever-
fahren nicht mitwirken zu können, so teilt es dies der 
Beschwerdekammer mit. 

(3) Die Mitglieder der Beschwerdekammern können 
von jedem am Beschwerdeverfahren Beteiligten aus 
einem der in Absatz 1 genannten Gründe oder wegen 
der Besorgnis der Befangenheit abgelehnt werden. Die 
Ablehnung ist nicht zulässig, wenn der am Beschwer-
deverfahren Beteiligte Verfahrenshandlungen 
vorgenommen hat, obwohl er den Ablehnungsgrund 
kannte. Die Ablehnung darf nicht mit der Staatsangehö-
rigkeit der Mitglieder begründet werden. 

(4) Die Beschwerdeka mmern entscheiden über das 
Vorgehen in den Fällen der Absätze 2 und 3 ohne Mit-
wirkung des betroffenen Mitglieds. Das betroffene 
Mitglied wird bei dieser Entscheidung durch seinen 
Stellvertreter in der Beschwerdekammer ersetzt. 

 

Artikel 35 

Beschwerdefähige Entscheidungen 

(1) Entscheidungen der Agentur nach den Artikeln 15, 
46 und 53 sind mit der Beschwerde anfechtbar. 

(2) Eine Beschwerde nach Absatz 1 hat keine aufschie-
bende Wirkung. Die Agentur kann jedoch, wenn die 
Umstände dies nach ihrer Auffassung gestatten, den 
Vollzug der angefochtenen Entscheidung aussetzen. 

(3) Eine Entscheidung, die ein Verfahren gegenüber 
einem Beteiligten nicht abschließt, ist nur zusammen 
mit der Endentscheidung beschwerdefähig, sofern nicht 
in der Entscheidung die gesonderte Beschwerde 
vorgesehen ist. 

 

Artikel 36 

Beschwerdeberechtigte 

Jede natürliche oder juristische Person kann gegen die 
an sie ergangenen Entscheidungen sowie gegen dieje -
nigen Entscheidungen Beschwerde einlegen, die, ob-
wohl sie als an eine andere Person gerichtete Entschei-
dung ergangen sind, sie unmittelbar und individuell 
betreffen. Die Verfahrensbeteiligten sind in dem Be-
schwerdeverfahren parteifähig. 
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Artikel 37 

Frist und Form 

Die Beschwerde ist zusammen mit der Begründung 
innerhalb von zwei Monaten nach Bekanntgabe der 
Maßnahmen an die betreffende Person oder, sofern 
eine solche Bekanntgabe nicht erfolgt ist, innerhalb 
von zwei Monaten ab dem Zeitpunkt, zu dem die 
betreffende Person von der Maßnahme Kenntnis er-
langt hat, schriftlich bei der Agentur einzulegen. 

 

Artikel 38 

Abhilfe 

(1) Erachtet der Exekutivdirektor die Beschwerde als 
zulässig und begründet, so hat er die Entscheidung zu 
korrigieren. Dies gilt nicht, wenn dem Beschwerde-
führer ein anderer am Beschwerdeverfahren Beteilig-
ter gegenübersteht. 

(2) Wird die Entscheidung innerhalb eines Monats 
nach Eingang der Beschwerdebegründung nicht kor-
rigiert, so entscheidet die Agentur umgehend, ob sie 
gemäß Artikel 35 Absatz 2 Satz 2 den Vollzug der 
angefochtenen Entscheidung aussetzt, und legt die 
Beschwerde der Beschwerdekammer vor. 

 

Artikel 39 

Prüfung der Beschwerde 

(1) Ist die Beschwerde zulässig, so prüft die 
Beschwerdekammer, ob die Beschwerde begründet 
ist. 
(2) Bei der Prüfung der Beschwerde geht die Be-
schwerdekammer zügig vor. Sie fordert die am Be-
schwerdeverfahren Beteiligten so oft wie erforderlich 
auf, innerhalb bestimmter Fristen eine Stellungnahme 
zu ihren Bescheiden oder zu den Schriftsätzen der 
anderen am Beschwerdeverfahren Beteiligten einzu-
reichen. Die am Beschwerdeverfahren Beteiligten 
haben das Recht, mündliche Erklärungen abzugeben. 

 

Artikel 40 

Beschwerdeentscheidungen 

Die Beschwerdekammer wird entweder im Rahmen 
der Zuständigkeit der Agentur tätig oder verweist die 
Angelegenheit an die zuständige Stelle der Agentur 
zurück. Diese ist an die Entscheidung der Beschwer-
dekammer gebunden. 

 

Artikel 41 

Klagen vor dem Gerichtshof 

(1) Gegen die Beschwerdeentscheidungen der Be-
schwerdekammern kann beim Gerichtshof nach Maß-
gabe des Artikels 230 des Vertrags Klage erhoben wer-
den. 

(2) Trifft die Agentur keine Entscheidung, so kann nach 
Maßgabe des Artikels 232 des Vertrags Untätigkeits-
klage beim Gerichtshof erhoben werden. 

(3) Die Agentur hat die Maßnahmen zu ergreifen, die 
sich aus dem Urteil des Gerichtshofs ergeben. 

 

Artikel 42 

Unmittelbare Klage 

Die Mitgliedstaaten und die Gemeinschaftsorgane kön-
nen beim Gerichtshof unmittelbar Klage gegen Ent-
scheidungen der Agentur erheben. 

 

ABSCHNITT III 

ARBEITSWEISE 

Artikel 43 

Verfahren für die Erarbeitung von Stellungnahmen, 
Zulassungsspezifikationen und Anleitungen 

(1) So bald wie möglich nach Inkrafttreten dieser Ver-
ordnung legt der Verwaltungsrat transparente Verfahren 
für die Erarbeitung von Stellungnahmen, Zulassungs-
spezifikationen und Anleitungen nach Artikel 13 Buch-
staben a) und b) fest. 

Die Verfahren umfassen Folgendes: 
a) Heranziehung des in den Luftfahrtbehörden der Mit-

gliedstaaten vorhandenen Sachverstands;  

b) soweit erforderlich, Einbeziehung geeigneter Sach-
verständiger aus den betroffenen Kreisen;  

c) Gewährleistung dafür, dass die Agentur Dokumente 
veröffentlicht und die betroffenen Kreise auf breiter 
Grundlage nach einem Zeitplan und einem Verfah-
ren anhört, dass die Agentur auch dazu verpflichtet, 
schriftlich zum Anhörungsprozess Stellung zu neh-
men. 

(2) Erarbeitet die Agentur nach Artikel 14 Stellung-
nahmen, Zulassungsspezifikationen und Anleitungen, 
die von den Mitgliedstaaten anzuwenden sind, so sieht 
sie ein Verfahren für die Anhörung der Mitgliedstaaten 
vor. Zu diesem Zweck kann sie eine Arbeitsgruppe ein-
richten, in die jeder Mitgliedstaat einen Sachverständi-
gen entsenden kann. 

(3) Die in Artikel 13 Buchstaben a) und b) genannten 
Maßnahmen sowie die Verfahren, die nach Absatz 1 
des vorliegenden Artikels festgelegt werden, werden in 
einer amtlichen Veröffentlichung der Agentur veröf-
fentlicht. 
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(4) Es werden besondere Verfahren festgelegt, mit 
denen Sofortmaßnahmen der Agentur als Reaktion 
auf ein Sicherheitsproblem geregelt und die einschlä-
gigen betroffenen Kreise über die von ihnen zu tref-
fenden Maßnahmen unterrichtet werden. 

 

Artikel 44 

Verfahren für Einzelentscheidungen 

(1) Der Verwaltungsrat legt transparente Verfahren 
für Einzelentscheidungen nach Artikel 13 Buchstabe 
c) fest. 

Im Rahmen dieser Verfahren 
a) wird gewährleistet, dass natürliche oder juristische 

Personen, an die sich die Entscheidung richten 
soll, und alle anderen Kreise, die unmittelbar und 
individuell betroffen sind, angehört werden;  

b) wird die Bekanntgabe einer Entscheidung an eine 
natürliche oder juristische Person sowie die Veröf-
fentlichung der Entscheidung geregelt;  

c) werden die natürliche oder juristische Person, an 
die die Entscheidung gerichtet ist, und andere an 
dem Verfahren Beteiligte über die der betreffen-
den Person nach dieser Verordnung zur Verfügung 
stehenden Rechtsbehelfe unterrichtet;  

d) wird gewährleistet, dass die Entscheidung begrün-
det wird. 

(2) Der Verwaltungsrat legt unter gebührender Beach-
tung des Beschwerdeverfahrens auch Verfahren für 
die Einzelheiten der Bekanntmachung von 
Entscheidungen fest. 

(3) Es werden besondere Verfahren festgelegt, mit 
denen Sofortmaßnahmen der Agentur als Reaktion 
auf ein Sicherheitsproblem geregelt und die einschlä-
gigen betroffenen Kreise über die von ihnen zu tref-
fenden Maßnahmen unterrichtet werden. 

 

Artikel 45 

Inspektionen in den Mitgliedstaaten 

(1) Unbeschadet der der Kommission durch den Ver-
trag übertragenen Durchführungsbefugnisse unter-
stützt die Agentur die Kommission bei der Überwa-
chung der Anwendung dieser Verordnung und ihrer 
Durchführungsbestimmungen, indem sie bei den zu-
ständigen Behörden der Mitgliedstaaten Inspektionen 
zur Kontrolle der Normung gemäß Artikel 16 Absatz 
1 durchführt. Zu diesem Zweck sind die nach dieser 
Verordnung bevollmächtigten Bediensteten befugt, 
zusammen mit einzelstaatlichen Behörden und im 
Einklang mit den Rechtsvorschriften des jeweiligen 
Mitgliedstaats 

a) einschlägige Aufzeichnungen, Daten, Verfahrens-
anweisungen und sonstiges Material zu prüfen, das 

für die Erreichung eines Flugsicherheitsniveaus ge-
mäß dieser Verordnung relevant ist;  

b) Kopien oder Auszüge dieser Aufzeichnungen, Daten, 
Verfahrensanweisungen und sonstigen Materials an-
zufertigen;  

c) mündliche Erklärungen an Ort und Stelle anzufor-
dern;  

d) einschlägige Räumlichkeiten, Grundstücke oder 
Verkehrsmittel zu betreten. 

(2) Die Bediensteten der Agentur, die zu diesen Inspek-
tionen bevollmächtigt sind, üben ihre Befugnisse unter 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht aus, in der Ge-
genstand und Zweck der Inspektion sowie das Datum 
ihres Beginns angegeben sind. Die Agentur unterrichtet 
den betreffenden Mitgliedstaat rechtzeitig über die be-
vorstehende Inspektion und die Identität der bevoll-
mächtigten Bediensteten. 

(3) Der betreffende Mitgliedstaat unterwirft sich diesen 
Inspektionen und stellt sicher, dass betroffene Stellen 
und Personen bei den Inspektionen mitarbeiten. 

(4) Wird aufgrund einer Inspektion gemäß diesem Arti-
kel die Inspektion eines Unternehmens oder einer Un-
ternehmensvereinigung erforderlich, so gilt Artikel 46. 
Widersetzt sich ein Unternehmen einer solchen Inspek-
tion, so leistet der betreffende Mitgliedstaat den von der 
Agentur bevollmächtigten Bediensteten die notwendige 
Unterstützung, um ihnen die Durchführung der Inspek-
tion zu ermöglichen. 

(5) Berichte, die gemäß diesem Artikel erstellt wurden, 
werden in der (den) Amtssprache(n) des Mitgliedstaats 
vorgelegt, in dem die Inspektion stattgefunden hat. 

 

Artikel 46 

Untersuchung in Unternehmen 

(1) In Anwendung von Artikel 15 kann die Agentur 
selbst alle notwendigen Untersuchungen von Unter-
nehmen durchführen oder die nationalen Luftfahrtbe-
hörden oder qualifizierte Stellen damit betrauen. Die 
Untersuchungen erfolgen im Einklang mit den Rechts-
vorschriften der Mitgliedstaaten, in denen sie durchzu-
führen sind. Zu diesem Zweck sind die nach dieser 
Verordnung bevollmächtigten Personen befugt, 

a) einschlägige Aufzeichnungen, Daten, Ver-
fahrensanweisungen und sonstiges Material zu prü-
fen, das für die Erfüllung der Aufgaben der Agentur 
relevant ist;  

b) Kopien oder Auszüge dieser Aufzeichnungen, Daten, 
Verfahrensanweisungen und sonstigen Materials an-
zufertigen;  

c) mündliche Erklärungen an Ort und Stelle anzufor-
dern;  

d) einschlägige Räumlichkeiten, Grundstücke oder 
Verkehrsmittel der Unternehmen zu betreten. 
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(2) Die zu diesen Untersuchungen bevollmächtigten 
Personen üben ihre Befugnisse unter Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht aus, in der Gegenstand und 
Zweck der Untersuchung angegeben sind. 

(3) Die Agentur unterrichtet den betreffenden 
Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet die 
Untersuchung erfolgen soll, rechtzeitig über die 
bevorstehende Untersuchung und die Identität der 
bevollmächtigten Personen. Bedienstete des 
betreffenden Mitgliedstaats unterstützen auf Antrag 
der Agentur die bevollmächtigten Personen bei der 
Durchführung ihrer Aufgaben. 
 

Artikel 47 

Transparenz und Kommunikation 

(1) Bei der Bearbeitung von Anträgen auf Zugang zu 
in ihrem Besitz befindlichen Dokumenten unterliegt 
die Agentur der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001. 

(2) Die Agentur kann von sich aus die Kommunikati-
on in ihren Aufgabenbereichen übernehmen. Sie stellt 
insbesondere sicher, dass zusätzlich zu der 
Veröffentlichung nach Artikel 43 Absatz 3 die 
Öffentlichkeit und die betroffenen Kreise rasch 
objektive, zuverlässige und leicht verständliche 
Informationen über ihre Arbeit erhalten. 

(3) Der Verwaltungsrat legte die praktischen 
Einze lheiten für die Anwendung der Absätze 1 und 2 
fest. 
(4) Jede natürliche oder juristische Person kann sich 
in einer jeden der in Artikel 314 des Vertrags genann-
ten Sprachen schriftlich an die Agentur wenden. Sie 
hat Anspruch auf eine Antwort in der gleichen Spra-
che. 

 

ABSCHNITT IV 

FINANZVORSCHRIFTEN 

Artikel 48 

Haushalt 

(1) Die Einnahmen der Agentur setzen sich zusam-
men aus 

a) einem Beitrag der Gemeinschaft und jedes europäi-
schen Drittlands, mit dem die Gemeinschaft Über-
einkünfte gemäß Artikel 55 geschlossen hat, 

b) den Gebühren, die Antragsteller und Inhaber von 
Zulassungen bzw. Zeugnissen und Genehmigun-
gen der Agentur zahlen, und 

c) Entgelten für Veröffentlichungen, Ausbildungs-
maßnahmen und sonstigen von der Agentur er-
brachten Dienstleistungen. 

(2) Die Ausgaben der Agentur umfassen die Ausgaben 
für Personal-, Verwaltungs-, Infrastruktur- und Be-
triebsaufwendungen. 

(3) Der Exekutivdirektor stellt einen Voranschlag der 
Einnahmen und Ausgaben der Agentur für das kom-
mende Haushaltsjahr auf und leitet ihn zusammen mit 
einem Organisationsplan dem Verwaltungsrat zu. 

(4) Einnahmen und Ausgaben sind auszugleichen. 

(5) Der Verwaltungsrat verabschiedet den Voranschlag 
einschließlich des vorläufigen Stellenplans und des vor-
läufigen Arbeitsprogramms spätestens zum 31. März 
und übermittelt ihn der Kommission und den Staaten, 
mit denen die Gemeinschaft die in Artikel 55 genannten 
Übereinkünfte geschlossen hat. 

Auf der Grundlage dieses Haushaltsentwurfs legt die 
Kommission die entsprechenden Ansätze im Vorent-
wurf des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Uni-
on fest, den sie dem Rat gemäß Artikel 272 des Ve r-
trags vorlegt. Der Umfang der gebilligten Finanz-
planung der Gemeinschaft für die folgenden Jahre ist zu 
beachten. 

Nach Erhalt des Haushaltsentwurfs legen die in Unter-
absatz 1 genannten Staaten ihren eigenen Haus-
haltsvorentwurf fest. 

(6) Nach der Verabschiedung des Gesamthaushalts-
plans durch die Haushaltsbehörde stellt der Verwal-
tungsrat den endgültigen Haushaltsplan und das endgül-
tige Arbeitsprogramm fest und passt sie gegebenenfalls 
dem Beitrag der Gemeinschaft an. Er übermittelt sie 
unverzüglich der Kommission und der Haushaltsbehör-
de. 

(7) Alle Änderungen am Haushaltsplan, einschließlich 
des Organisationsplans, unterliegen dem in Absatz 5 
genannten Verfahren. 

 

Artikel 49 

Ausführung und Kontrolle des Haushaltsplans 

(1) Der Exekutivdirektor führt den Haushaltsplan der 
Agentur aus. 

(2) Die Kontrolle über die Mittelbindungen, die Zah-
lungen im Zusammenhang mit allen Ausgabenposten 
und die Kontrolle über die Feststellung sowie den Ein-
gang aller Einnahmen der Agentur erfolgen durch den 
Finanzkontrolleur der Kommission. 

(3) Spätestens bis zum 31. März jeden Jahres legt der 
Exekutivdirektor der Kommission, dem Verwaltungsrat 
und dem Rechnungshof die detaillierte Rechnung über 
sämtliche Einnahmen und Ausgaben für das abgelaufe-
ne Haushaltsjahr vor. 

Der Rechnungshof prüft diese Rechnung gemäß Artikel 
248 des Vertrags. Er veröffentlicht jährlich einen Be-
richt über die Tätigkeiten der Agentur. 
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(4) Das Europäische Parlament erteilt dem Exekutiv-
direktor der Agentur auf Empfehlung des Rates Ent-
lastung für die Ausführung des Haushaltsplans. 

 

Artikel 50 

Betrugsbekämpfung 

(1) Zur Bekämpfung von Betrug, Korruption und 
sonstigen rechtswidrigen Handlungen finden die Vo r-
schriften der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Mai 
1999 über die Untersuchungen des Europäischen Am-
tes für Betrugsbekämpfung (OLAF)(8) ohne Ein-
schränkung Anwendung. 

(2) Die Agentur tritt der Interinstitutionellen Verein-
barung vom 25. Mai 1999 über die internen Untersu-
chungen des Europäischen Amtes für Betrugsbe-
kämpfung (OLAF)(9) bei und erlässt unverzüglich 
die entsprechenden Vorschriften, die für sämtliche 
Mitarbeiter der Agentur gelten. 

(3) Die Finanzierungsbeschlüsse sowie die sich dar-
aus ergebenden Durchführungsverträge und -
instrumente sehen ausdrücklich vor, dass der Rech-
nungshof und OLAF erforderlichenfalls eine Vor-Ort-
Kontrolle bei den Empfängern der Mittel der Agentur 
sowie bei den verteilenden Stellen durchführen kön-
nen. 

 

Artikel 51 

Bewertung 

(1) Der Verwaltungsrat gibt vor Ablauf von drei Jah-
ren nach der Aufnahme der Arbeit durch die Agentur 
und danach alle fünf Jahre eine unabhängige externe 
Bewertung der Durchführung dieser Verordnung in 
Auftrag. 

(2) Im Rahmen der Bewertung ist zu prüfen, wie effi-
zient die Agentur ihren Auftrag erfüllt. Desgleichen 
ist zu beurteilen, inwieweit diese Verordnung, die 
Agentur und ihre Arbeitsweise zu einem hohen Ni-
veau der zivilen Flugsicherheit beigetragen haben. 
Bei der Bewertung werden die Standpunkte der betei-
ligten Kreise auf europäischer und auf nationaler E-
bene berücksichtigt. 

(3) Die Ergebnisse der Bewertung werden dem Ve r-
waltungsrat übermittelt; dieser legt der Kommission 
Empfehlungen für Änderungen dieser Verordnung, 
der Agentur und deren Arbeitsweise vor, die diese 
zusammen mit ihrer Stellungnahme und geeigneten 
Vorschlägen dem Europäischen Parlament und dem 
Rat übermitteln kann. Gegebenenfalls ist ein Akti-
onsplan mit Zeitplan beizufügen. Die Ergebnisse und 
die Empfehlungen sind zu veröffentlichen. 

 

Artikel 52 

Finanzvorschriften 

Der Verwaltungsrat erlässt nach Zustimmung der 
Kommission und nach Stellungnahme des Rech-
nungshofs die Finanzordnung der Agentur, die insbe-
sondere das Verfahren für die Aufstellung und Ausfüh-
rung des Haushaltsplans der Agentur nach Artikel 142 
der Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der 
Europäischen Gemein schaften umfasst. 

 

Artikel 53 

Gebühren 

(1) Die Kommission erlässt eine Gebührenordnung ge-
mäß dem Verfahren des Artikels 54 Absatz 3 nach An-
hörung des Verwaltungsrats. 

(2) Die Gebührenordnung bestimmt insbesondere die 
Tatbestände, für die nach Artikel 48 Absatz 1 Gebühren 
und Entgelte zu entrichten sind, die Höhe der Gebühren 
und Entgelte und die Art der Entrichtung. 

(3) Gebühren und Entgelte werden erhoben für 

a) die Ausstellung und Verlängerung von Zulassungen 
bzw. Zeugnissen sowie die damit zusammenhängenden 
Tätigkeiten der fortlaufenden Aufsicht;  

b) die Erbringung von Dienstleistungen; dabei sind die 
tatsächlichen Kosten der Erbringung im Einzelfall 
zugrunde zu legen;  

c) die Bearbeitung von Beschwerden. 

Alle Gebühren und Entgelte werden in Euro ausge-
drückt und sind in Euro zahlbar. 

(4) Die Höhe der Gebühren und Entgelte ist so zu be-
messen, dass die Einnahmen hieraus grundsätzlich die 
vollen Kosten der erbrachten Leistungen decken. 

Der Beitrag nach Artikel 48 Absatz 1 kann für eine Ü-
bergangszeit, die am 31. Dezember des vierten Jahres 
nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung endet, die 
Ausgaben im Zusammenhang mit der Anlaufphase der 
Agentur decken. Die Übergangszeit kann nach dem 
Verfahren des Artikels 54 Absatz 3 gegebenenfalls um 
höchstens ein Jahr verlängert werden. 

KAPITEL IV 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 54 

Ausschuss 

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unter-
stützt. 
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(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gel-
ten die Artikel 3 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG 
unter Beachtung von dessen Artikel 8. 

(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gel-
ten die Artikel 5 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG 
unter Beachtung von dessen Artikel 8. 

Der Zeitraum nach Artikel 5 Absatz 6 des Beschlus-
ses 1999/ 468/EG wird auf einen Monat festgesetzt. 

(4) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt 
Artikel 6 des Beschlusses 1999/468/EG. 

Vor der Beschlussfassung hört die Kommission den 
in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Aus-
schuss. 

Der Zeitraum nach Artikel 6 Buchstabe b) des Be-
schlusses 1999/468/EG wird auf drei Monate festge-
setzt. 

Befasst ein Mitgliedstaat den Rat mit einem Be-
schluss der Kommission, so kann der Rat mit qualifi-
zierter Mehrheit binnen drei Monaten einen anders 
lautenden Beschluss fas sen. 

(5) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung. 

 

Artikel 55 

Beteiligung europäischer Drittländer 

Die Agentur steht der Beteiligung europäischer Dritt-
länder offen, die Vertragsparteien des Abkommens 
von Chicago sind und mit der Europäischen Gemein-
schaft Übereinkünfte geschlossen haben, nach denen 
sie das Gemeinschaftsrecht auf dem von dieser Ve r-
ordnung und ihren Durchführungsbestimmungen er-
fassten Gebiet übernommen haben und anwenden. 

Gemäß den einschlägigen Bestimmungen dieser Ü-
bereinkünfte werden Vereinbarungen erarbeitet, die 
unter anderem Art und Umfang der Beteiligung dieser 
Länder an den Arbeiten der Agentur sowie detaillierte 
Regeln dafür, einschließlich Bestimmungen zu Fi-
nanzbeiträgen und Personal, festlegen. 

 

Artikel 56 

Aufnahme der Tätigkeiten der Agentur 

(1) Die Agentur nimmt die ihr nach Artikel 15 oblie -
genden Zulassungsaufgaben ab dem 28. September 
2003 auf. Bis zu diesem Zeitpunkt wenden die Mit-
gliedstaaten weiterhin die einschlägigen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften an. 

(2) Während einer zusätzlichen Übergangszeit von 42 
Monaten ab dem in Absatz 1 genannten Zeitpunkt 
können die Mitgliedstaaten abweichend von den Ar-
tikeln 5, 6, 9 und 15 unter den Bedingungen, die die 
Kommission in den entsprechenden Durchführungs-
bestimmungen festlegt, weiterhin Zulassungen bzw. 

Zeugnisse und Genehmigungen ausstellen. Für den 
Fall, dass die Mitgliedstaaten in diesem Zusammen-
hang Zulassungen bzw. Zeugnisse auf der Grundlage 
von Zulassungen bzw. Zeugnissen ausstellen, die Dritt-
länder erteilt haben, wird in den Durchfüh-
rungsbestimmungen der Kommission den in Artikel 9 
Absatz 2 Buchstaben b) und c) niedergelegten 
Grundsätzen gebührend Rechnung getragen. 

(3) Bis zur Annahme der grundlegenden Anforderun-
gen gemäß Artikel 7 kann abweichend von Artikel 43 
die Ausübung der entsprechenden Aufgaben durch die 
Agentur gemäß Arbeitsverfahren erfolgen, die mit den 
gemeinsamen Luftfahrtbehörden vereinbart werden. 

 

Artikel 57 

Aufhebung 

(1) Die Richtlinie 80/51/EWG und Anhang II der Ver-
ordnung (EWG) Nr. 3922/91 werden zum 28. Septem-
ber 2003 aufgehoben. 

(2) Für Erzeugnisse, Teile und Ausrüstungen, Organis a-
tionen und Personen, die nach den in Absatz 1 genann-
ten Rechtsvorschriften zugelassen wurden, gilt Artikel 
8. 

 

Artikel 58 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 20. Tag nach ihrer Veröf-
fentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemein-
schaften in Kraft. 

Die Artikel 5 und 6 gelten ab den in den Durchfüh-
rungsbestimmungen vorgesehenen Zeitpunkten. 
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Brüssel am 15. Juli 2002. 

 

Im Namen des Europäischen Parlaments 

Der Präsident 

P. Cox 

 

Im Namen des Rates 

Der Präsident 

M. Fischer Boel 
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-- ANHANG I UND II  NICHT ABGEDRUCKT -- 

ANHANG I: Grundlegende Anforderungen an die Lufttüchtigkeit gemäß Artikel 5 

ANHANG II: Luftfahrzeuge gemäß Artikel 4 Absatz 2 

-- ANHANG I UND II  NICHT ABGEDRUCKT -- 
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Anlage 2 Verordnung (EWG) Nr. 3922/91 (Auszugsweise) 
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Anlage 3 „Europäische Gruppierungen“ 

 

Abbildung 8:„Europäische Gruppierungen“ 
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